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Kreistag des Landkreises Uelzen ( ) 24.03.2021 Ö

Sachverhalt:
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat am 12.11.2019 einen Antrag auf Etablierung einer 

Partnerschaft für Demokratie" im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im 

Landkreis Uelzen gestellt. Das Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen 

Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" will ziviles Engagement und 

demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene 

fördern. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung einer "Partnerschaft für Demokratie" richtet 

sich nach den lokalen und regionalen Erfordernissen. Schwerpunkte für strategische Ziele 

können daher sein:

 Förderung und Stärkung des Engagements

 Förderung der Ausgestaltung einer vielfältigen Kultur des Zusammenlebens

 Förderung der Bearbeitung lokaler Problemlagen 

Der Antrag der Fraktion verfolgt das Ziel, das zivilgesellschaftliche Engagement gegen 

Rechtsextremismus zu fördern. Ein entsprechendes Konzept (Analyse vorhandener 

Problemlagen, Beschreibung vorhandener Netzwerke, Handlungsstrategien, bisherige 

Maßnahmen usw.) wäre aufzustellen. 

Die Kommune als Gebietskörperschaft (Stadt, Landkreis, kommunaler Zusammenschluss) 

trägt die Verantwortung für die lokale bzw. regionale "Partnerschaft für Demokratie". Sie 

bestimmt ein federführendes Amt und einen konkreten Ansprechpartner bzw. eine 

Ansprechpartnerin. Für die Umsetzung wird eine Koordinierungs- und Fachstelle (i.d.R. bei 

einem freien Träger) sowie ein Begleitausschuss und ein Jugendforum eingerichtet. 

Voraussetzung für die Förderung ist die Erbringung von Eigenenteilen der Kommune. Eine 
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Personal- und Sachausgabenförderung für die Kommune wird nicht gewährt. Die Kommune 

ist verpflichtet mind. 0,5 Vollzeitäquivalente zu stellen. Alt: Ab dem zweiten Förderjahr ist die 

Förderung der lokalen "Partnerschaft für Demokratie" von einer Mitfinanzierung durch die 

Kommune (Eigenmittel) bzw. der Einbringung von Drittmitteln abhängig und zwar wie folgt: o 

zweites und drittes Förderjahr: 5.000 Euro / Jahr o ab dem vierten Förderjahr: 10.000 Euro / 

Jahr Die Förderung umfasst Personal- und Sachausgaben der verwaltungsexternen 

Koordinierungs- und Fachstelle bei einem freien Träger in Höhe von bis zu 45.000 € pro 

Kalenderjahr. Daneben werden u.a. Einzelmaßnahmen über Aktions- und Initiativfonds sowie 

einen Jugendfonds gefördert. 

Weitere Einzelheiten können der beigefügten Förderrichtlinie entnommen werden. 

Das Interessenbekundungsverfahren für die Förderperiode ab dem 01.01.2020 ist bereits 

abgeschlossen. Auf Nachfrage beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben wurde mitgeteilt, dass eine formlose Mitteilung über ein mögliches Interesse noch 

erfolgen könne. Eine Aussage über mögliche Erfolgsaussichten, noch nachträglich in das 

Auswahlverfahren aufgenommen zu werden, wurde nicht getroffen. Rein vorsorglich wurde 

eine entsprechende unverbindliche Mitteilung bereits versandt. 

Zwischenzeitlich ist nach Auskunft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, eine Antragstellung trotz der bereits laufenden Förderperiode voraussichtlich ab dem 

4. Quartal 2020 möglich. Eine abschließende Klärung der finanziellen Möglichkeiten stehe 

noch aus. Das formelle Interessenbekundungsverfahren werde entfallen, so dass der nächste 

Verfahrensschritt bereits der konkrete Antrag sei. 

Voraussetzung für die Förderung ist die Erbringung von kommunalen Eigenmitteln bzw. 

Drittmitteln in Höhe von mind. 10 % der Gesamtausgaben. Bei der Kommune sind für das 

federführende Amt mind. 0,5 Vollzeitäquivalente zur Verfügung zu stellen. Für die Umsetzung 

wird eine Koordinierungs- und Fachstelle (i.d.R. bei einem freien Träger) sowie ein 

Begleitausschuss und ein Jugendforum eingerichtet (S. 5,6 der Grundsätze der Förderung). 

Die Förderung umfasst Personal- und Sachausgaben der verwaltungsexternen 

Koordinierungs- und Fachstelle bei einem freien Träger in Höhe von bis zu 50 % der 

Gesamtkosten pro Kalenderjahr. Die maximale Fördersumme im Förderzeitraum beträgt 

125.000 €. 

Es gibt bereits eine Vielzahl von Angeboten, die für unsere lokalen Strukturen alternativ in 

Anspruch genommen werden können und z.T. bereits auch werden. Die sog. 

Landesdemokratiezentren machen Angebote zur Demokratiestärkung und -förderung für 

unterschiedliche Zielgruppen. Vorträge, Fortbildungen und Workshops können hier i.d.R. 

kostenlos gebucht werden. Auch eine Unterstützung bei Veranstaltungen sowie bei der 
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Seite 3 von 3Durchführung von Projekten wird angeboten. Die Bundeszentrale und die 

Landeszentrale für politische Bildung, die Bertelsmannstiftung und das Nieders. 

Kultusministerium haben entsprechende Angebote für den Bereich Kitas und Schulen.

Mögliche Alternative zur Bearbeitung des Themas Demokratiebildung

Im Rahmen des Programmes „Demokratie leben!“ werden sog. Landes-Demokratiezentren 

gefördert, Zuständig für den Landkreis Uelzen ist das Landes-Demokratiezentrum 

Niedersachsen mit Sitz in Hannover: https://ldz-niedersachsen.de/

Diese Zentren sind für den Ausbau von Beratungs-, Informations- und Vernetzungsstrukturen 

zuständig. Schwerpunkte sind dabei Rechtsextremismus sowie religiös-begründete 

Radikalisierung. Dies wird in der Aufgabenpalette u.a. durch Angebote zur 

Demokratiestärkung und Förderung abgedeckt. Formate sind dabei Vorträge, Fortbildungen 

sowie Workshops, die i. d. R. kostenlos buchbar sind. Adressaten sind unterschiedliche 

Zielgruppen wie z. B. Zivilgesellschaft, Parteien, Präventionsräte, pädagogische Fachkräfte, 

Verwaltung, Justiz, Polizei etc. Des Weiteren wird Unterstützung bei Veranstaltungen sowie 

bei der Durchführung von Projekten angeboten. 

Ähnliche Angebote zur Prävention von „Ungleichwertigkeitsvorstellungen“ lassen sich auch bei 

der Bundeszentrale für politische Bildung finden (z. B. Programm „Qualifiziert handeln“). Diese 

sind jedoch in Teilen kostenpflichtig.  Die niedersächsische Landeszentrale für politische 

Bildung bietet z. B. Apps (Konterbunt, Spot on) zum Thema sowie Aktionstage (Netzpolitik & 

Demokratie) kostenlos an. Auch die Bertelsmann Stiftung bietet einen kostenlosen Onlinekurs 

für Lehrkräfte sowie für Kitas zur digitalen Demokratiebildung an (MOOC – Massive Open 

Online Course). Für Kitas und Schulen gibt es weiterhin entsprechende Angebote des 

niedersächsischen MK.

Die Intensität der Arbeit würde bei solchen Programmen letztlich bestimmen, inwieweit 

Stellenanteile geschaffen werden müssen. Ein 0,5 VZÄ ist notwendig, um die entsprechende 

Arbeit ähnlich dem Programm Demokratie leben gewährleisten zu können. Die Tätigkeiten 

sind der Koordination der Bildungs- bzw. Gesundheitsregion ähnlich. Wenn es lediglich darum 

ginge, einmal jährlich einen Vortrag oder eine Fortbildung zum Thema zu organisieren, sollte 

dies ohne neue Stellenanteile möglich sein.

Beschlussvorschlag:
-

In der Sitzung vom 26.01.2021 hat der Kreisausschuss beschlossen, dem Kreistag die unten 

aufgeführte Beschlussempfehlung (= Beschlussvorschlag) zu geben.
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Ergänzende Information: Mit Schreiben vom 15.02.2021 hat das Bundesamt für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben nun mitgeteilt, dass das BMFSFJ der Möglichkeit zugestimmt 

hat, das reguläre Antragsverfahren für Kommunen zu öffnen, die sich noch nicht in der 

Förderung befinden. Daher wäre es auch für den Landkreis Uelzen möglich, im kommenden 

Herbst einen Antrag auf Förderung zu stellen. Die Antragsphase wird im August beginnen und 

im September enden. Auch für diesen Antrag wäre die in der Vorlage beschriebene Analyse 

und Konzeption mit der Schaffung von Stellenanteilen und Gewinnung eines 

Kooperationspartners zu bewältigen. Die Arbeiten dafür hätten alsbald zu beginnen. Dazu 

erforderliche freie Kapazitäten sind – nicht nur pandemiebedingt – derzeit nicht vorhanden. 

Insofern hat sich an dem im KA am 26.01.21 berichteten Situation nichts geändert. Dies zur 

Information. Eines neuen Beschlusses des Kreisausschusses bedarf es nicht. 

Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, 

eine Informationsübersicht zu Angeboten zum Thema Demokratiebildung mit jeweils einem 

Ansprechpartner bis zum Jahresende 2021 zusammenzustellen, die KVHS (mit 

Zielvereinbarung) zu bitten, ggf. in Kooperation mit weiteren Akteuren (z.B. Präventionsrat, 

Landeszentrum für Demokratie Niedersachsen) Angebote zur Demokratiebildung ggf. in 

Kombination mit Digitalisierung zu entwickeln und das Thema Demokratiebildung in der 

Steuerungsgruppe der Bildungsregion zur Bearbeitung vorzuschlagen. Dabei sollen Schulen 

eingebunden werden.

Anlagen:
Antrag Demokratie leben
Förderleitlinie Demokratie leben
Grundsätze der Förderung Handlungsbereich Kommune
Richtlinie Demokratie leben

Dr. Blume
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Heiner Scholing                                              12. November 2019
Zum Silberstein 20
29553 Bienenbüttel

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

An den
Landrat Landkreis Uelzen

Antrag an den Kreistag

Der Landkreis Uelzen möge beschließen:
Der Landkreis Uelzen beschließt, eine "Partnerschaft für Demokratie" im
Rahmen des Bundesprogramms des Bundesministeriums Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Landkreis zu etablieren.
Mit der Teilnahme an diesem Programm verfolgt der Landkreis Uelzen das Ziel,
zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus im
Landkreis Uelzen nachhaltig zu fördern.

Begründung:

In der Gesellschaft gibt es einen breiten Konsens, dass der Rechtsextremismus eine
Gefahr für die Demokratie und das friedliche Zusammenleben darstellt. Ein
wachsender Rassismus, Angriffe auf Unterkünfte von Asylbewerbern, Hetze gegen
Lokalpolitiker*innen, der Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Lübcke, der
Anschlag auf die Synagoge in Halle, Morddrohungen gegen Grüne Politiker, eine
Verrohung der Sprache in der politischen  Auseinandersetzung müssen alle
Demokratinnen und Demokraten zum Handeln auffordern.

Auch in unserem Landkreis müssen wir uns mit rechtsextremistischem Gedankengut
auseinandersetzen und unsere Stimme erheben. Aber auch hier gibt es ein
vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement, dass es zu unterstützen gilt.

Genau für die Unterstützung solcher zivilgesellschaftlicher Aktivitäten hat die
Bundesregierung das Programm „Demokratie leben“ initiiert.

In einem ersten Schritt gilt es, die Teilnahme des Landkreises Uelzen an dem
Programm vorzubereiten und zu sichern. Dies erfordert zunächst einmal, dass beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Beteiligung des
Landkreises angekündigt wird. In den nächsten Schritten wird es darum gehen, die
konkrete Ausgestaltung in unserer Region vorzubereiten. Dazu bedarf es
gegebenenfalls der Beteiligung weiterer Kommunen, der Benennung eines
Vorhabenträgers und der Erstellung einer Planung zur konkreten Umsetzung.

Informationen des  Bundesministeriums finden  Sie hier:
https://www.demokratie-leben.de/partnerschaften-fuer-demokratie.html

gez. Heiner Scholing
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1.  Zielsetzung u nd  Ausgangssituation  des  Bundesprogramms  

1.1	  Zielsetzung  des  Programms  

Angriffe  auf  Demokratie  und  Rechtsstaatlichkeit  sowie  Phänomene  gruppenbezogener  Menschen

feindlichkeit  wie  z.  B.  Rassismus  und  Antisemitismus  sind  eine  dauerhafte  Herausforderung  für  die  

gesamte  Gesellschaft.  Die  Aufdeckung  der  NSU-Morde  hat  insbesondere  die  Gefahren  des  

Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus  noch  einmal  deutlich  vor  Augen  geführt.  Verunsicherungen  

im  Zuge  von  Globalisierung,  Migration  und  sozialer  Polarisierung  werden  auch  weiterhin  Anknüp

fungsmöglichkeiten  für  menschenverachtende  Ideologien  und  Ideologiefragmente  bieten  und  zur  

vermeintlichen  Rechtfertigung  von  Gewalt  und  in  undemokratischer  Form  ausgetragenen  politisier

ten  Konflikten  missbraucht  werden.  Zur  wirksamen  Begegnung  bedarf  es  zielgerichteter  Präventi

onsstrategien  im  Zusammenwirken  von  Kommunen,  Ländern,  dem  Bund  und  der  Zivilgesellschaft.  

Eine  wirksame  Arbeit  gegen  demokratiegefährdende  gesellschaftliche  Entwicklungen  muss  an  den  

konkreten  Problemen  und  Bedürfnissen  vor  Ort  ansetzen.   

Das  Bundesprogramm  „Demokratie  leben!  Aktiv  gegen  Rechtsextremismus,  Gewalt  und  
Menschenfeindlichkeit“  will  ziviles  Engagement  und  demokratisches  Verhalten  auf  der  kommu

nalen,  regionalen  und  überregionalen  Ebene  fördern.  Vereine,  Projekte  und  Initiativen  werden  un

terstützt,  die  sich  der  Förderung  von  Demokratie  und  Vielfalt  widmen  und  insbesondere  gegen  

Rechtsextremismus  und  Phänomene  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  wie  z.  B.  Rassis

mus  und  Antisemitismus  arbeiten.  Darüber  hinaus  können  auch  andere  Formen  von  Demokratie- 

und  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit,  von  politisierter  oder  vorgeblich  politisch  bzw.  vor

geblich  religiös  legitimierter  Gewalt,  von  Hass  und  politischer  Radikalisierung  Gegenstand  präven

tiver  Arbeit  und  damit  Gegenstand  der  Förderung  durch  das  Bundesprogramm  sein.  

Im  Bundesprogramm  sind  die  folgenden  Programmbereiche  vertreten:  

A.	  Bundesweite  Förderung  lokaler  „Partnerschaften  für  Demokratie“;  

B.	  Förderung  von  Demokratiezentren  zur  landesweiten  Koordinierung  und  Vernetzung  sowie  

von  Mobiler,  Opfer- und  Ausstiegsberatung;  

C.	  Förderung  der  Strukturentwicklung  zum  bundeszentralen  Träger;   

D.	  Förderung  von  Modellprojekten  

•  zu  ausgewählten  Phänomenen  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  (GMF)  u. 

•  zur  Demokratiestärkung  im  ländlichen  Raum; 

E.	  Förderung  von  Modellprojekten  zur  Radikalisierungsprävention;  

F.	  Engagement  und  Vielfalt  in  der  Arbeits- und  Unternehmenswelt;  

G.	  Demokratieförderung  im  Bildungsbereich;  

H.	  Zusammenleben  in  der  Einwanderungsgesellschaft;  

I.	  Stärkung  des  Engagements  im  Netz  –  gegen  Hass  im  Netz;  

J.	  Prävention  und  Deradikalisierung  in  Strafvollzug  und  Bewährungshilfe.  

Die  nachfolgenden  Ausführungen  beziehen  sich  ausschließlich  auf  den  Programmbereich  A:  „Bun

desweite  Förderung  lokaler  „Partnerschaften  für  Demokratie“.  Für  Maßnahmen  zu  den  Förderbe

reichen  B  bis  J  werden  gesonderte  Förderleitlinien  aufgestellt.  
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1.2  Ausgangssituation   

Das  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  (nachfolgend:  BMFSFJ  bzw.  

Bundesministerium)  hat  im  Rahmen  der  Bundesprogramme  „Vielfalt  tut  gut.  Jugend  für  Vielfalt,  
Toleranz  und  Demokratie“  (2007-2010)  und  TOLERANZ  FÖRDERN  - KOMPETENZ  STÄRKEN  
(2011-2014)  die  Entwicklung,  Implementierung  und  Umsetzung  sowie  die  Sicherung  der  Nachhal

tigkeit  von  Lokalen  Aktionsplänen  (LAP)  gefördert.  Die  Entwicklung  dieser  integrierten  lokalen  Stra

tegien  hat  sich  in  den  Jahren  von  2007  bis  2014  als  ein  Erfolg  versprechender  Ansatz  zur  Stärkung  

der  Zivilgesellschaft  und  der  Förderung  von  Prozessen  zur  Demokratieentwicklung  vor  Ort  sowie  

der  nachhaltigen  Entwicklung  lokaler/regionaler  Bündnisse  gegen  Rechtsextremismus,  Fremden

feindlichkeit  und  Antisemitismus  erwiesen.  

Aufbauend  auf  bewährten  Elementen  soll  die  erfolgreiche  Arbeit  der  Lokalen  Aktionspläne  der  

früheren  Bundesprogramme  nunmehr  in  Form  von  lokalen  bzw.  regionalen  „Partnerschaften  für  

Demokratie“  konzeptionell  fortgesetzt  und  weiterentwickelt  sowie  auf  weitere  Städte,  Landkreise  

und  kommunale  Zusammenschlüsse  übertragen  werden.  

In  den  lokalen  und  regionalen  „Partnerschaften  für  Demokratie“  gilt  es,  insbesondere  die  bereits  in  

den  Vorgängerprogrammen  formulierten  Zielstellungen  –  Knüpfung  und  Mobilisierung  von  loka

len/regionalen  Netzwerken,  Entwicklung  von  Fachlichkeit  und  Stärkung  von  Kompetenzen  sowie  

Gewinnung  öffentlicher  Unterstützung  –  weiter  und  nachhaltig  auszubauen.  Als  Herausforderung  

wird  hier  einerseits  der  gezielte  Know-How-Transfer  in  kommunale  Verwaltungsstrukturen  gese

hen,  um  den  kommunalen  Umgang  mit  lokalen  Problemlagen  weiterzuentwickeln  und  zu  einer  

selbstbewussten  Auseinandersetzung  zu  ermutigen  sowie  andererseits  der  weitere  Ausbau  der  

Breitenwirksamkeit  der  Arbeit  der  gesellschaftlichen  Akteurinnen  und  Akteure  vor  Ort  und  der  da

mit  verbundenen  Sensibilisierung  der  Öffentlichkeit.  

In  der  wissenschaftlichen   Auswertung  der  Arbeit  der  bisherigen  Lokalen  Aktionspläne  wird  darauf  

hingewiesen,  dass  diese  integrierten  lokalen  Strategien  erhebliche  Potenziale  in  der  präventiven  

Auseinandersetzung  mit  Rechtsextremismus  und  verwandten  Problemlagen  besitzen.  Zugleich  

wird  festgestellt,  dass  noch  stärker  als  bisher  eine  systematische,  kontinuierliche  und  anlassunab

hängige  Strategieplanung  und  Verstetigung  des  präventiven  Vorgehens  für  die  nachhaltige  Anlage  

der  Arbeit  im  lokalen  und  regionalen  Kontext  wesentlich  ist.1   

4 

1  vgl.  „Abschlussbericht  des  Bundesprogramms  TOLERANZ  FÖRDERN  –  KOMPETENZ  STÄRKEN:  Abschnitt  V.  Er
gebnisse  der  wissenschaftlichen  Begleitung  und  der  Programmevaluation“,  BMFSFJ,  Juni  2014,  veröffentlicht  unter  
www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de  
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      Förderung und Stärkung des programmrelevanten Engagements  

2.  Förderbereich   

2.1  Allgemeine  Grundsätze  

Die  „Partnerschaften  für  Demokratie“  sollen  die  zielgerichtete  Zusammenarbeit  aller  vor  Ort  rele

vanten  Akteurinnen  und  Akteure  für  Aktivitäten  gegen  Rechtsextremismus,  Gewalt  und  Menschen

feindlichkeit  sowie  für  die  Entwicklung  eines  demokratischen  Gemeinwesens  unter  aktiver  Beteili

gung  der  Bürgerinnen  und  Bürger  unterstützen  und  zur  nachhaltigen  Entwicklung  lokaler  und  regi

onaler  Bündnisse  in  diesen  Themenfeldern  beitragen.  Im  partnerschaftlichen  Zusammenwirken,  

insbesondere  von  kommunaler  Verwaltung  und  Zivilgesellschaft,  wird  eine  lebendige  und  vielfältige  

Demokratie  vor  Ort  sowie  eine  Kultur  der  Kooperation,  des  respektvollen  Miteinanders,  der  gegen

seitigen  Anerkennung  und  Unterstützung  weiterentwickelt.  

Die  „Partnerschaft  für  Demokratie“  ist  ein  geeignetes  Instrument,  um  die  besonderen,  situations  

und  kontextabhängigen  Problemlagen  und  Bedarfe  in  der  Auseinandersetzung  mit  Demokratie-,  

Rechtsstaats- und  (gruppenbezogener)  Menschenfeindlichkeit  im  Gemeinwesen  zu  erkennen,  

themenspezifische  Aktivitäten  zu  entwickeln  sowie  demokratische  und  integrative  Entwicklungs

prozesse  anzustoßen.  Sie  tragen  zur  (Weiter-)Entwicklung  von  Strategien  und  Konzepten  der  För

derung  von  Demokratie  und  Vielfalt  vor  Ort  bei  bzw.  regen  ggf.  entsprechende  Strategie- und  Kon

zeptentwicklungsprozesse  an  und  wirken  an  der  kontinuierlichen  Überprüfung  und  notwendigen  

Anpassung  der  partizipativ  erarbeiteten  Strategien  mit.  

Die  „Partnerschaft  für  Demokratie“  hat  als  nachhaltig  zu  entwickelndes  Bündnis  den  Auftrag,  lo

kal/regional  für  Demokratie  einzutreten  sowie  Rechtsextremismus,  Gewalt  und  den  unterschiedli

chen  Ausprägungen  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  aktiv  entgegenzutreten.  Das  gilt  

selbstverständlich  auch  für  andere  Formen  von  demokratie- und  rechtstaatsfeindlichen  bzw.  ge

waltförmigen  Phänomenen.  Die  konkrete  inhaltliche  Ausgestaltung  einer  „Partnerschaft  für  Demo

kratie“  richtet  sich  nach  den  lokalen  und  regionalen  Erfordernissen.  Schwerpunkte  für  strategische  

Ziele  können  daher  sein:  

•	  Stärkung  einer  lebendigen,  vielfältigen  demokratischen  Zivilgesellschaft  vor  Ort; 

•	  Etablierung  und  Weiterentwicklung  von  Verfahren  der  demokratischen  Beteiligung,  ein

schließlich  Entwicklung  und  Erprobung  innovativer  Beteiligungsansätze; 

•	  gesellschaftliche  Sensibilisierung  in  Bezug  auf  rechtsextreme,  antisemitische  oder  rassisti

sche  Aktivitäten  sowie  andere  demokratie- und  rechtstaatsfeindliche  Phänomene  und  Stär

kung  des  öffentlichen  Engagements  hiergegen; 

•	  Aktivitäten  gegen  Phänomene  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit,  insbesondere 

auch  gegen  Antiziganismus,  Islam- und  Muslimfeindlichkeit  und  Homo- und  Transfeindlich

keit; 

•	  Stärkung  der  Selbstorganisation  und  -hilfe  im  Themenfeld  unter  verstärktem  Einbezug  u.  a. 

von  Migrantenselbstorganisationen  und  muslimischen  Gemeinden; 

•	  Entwicklung  einer  Kultur  der  Unterstützung  und  Wertschätzung  ehrenamtlichen  Engage

ments  in  allen  Themenfeldern  des  Programms,  insbesondere  zum  Abbau  von  Ressenti

ments  und  zur  Prävention  vor  Gewalt,  Hetze  und  Feindseligkeiten  gegenüber  Zuwanderin

nen  und  Zuwanderern; 
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Förderung  der  Ausgestaltung  einer  vielfältigen  lokalen  Kultur  des  Zusammenlebens  

•  Entwicklung  von  Konzepten  „Sicherheit  und  Prävention“.
  

•	  Weiterentwicklung  von  Ansätzen  und  Konzepten  der  intergenerativen  Arbeit  ausschließlich  

im  Themenfeld;  

•	  Förderung  des  bürgerschaftlichen  Engagements  und  einer  aktiven  Bürgerbeteiligung;  

•	  Förderung  des  interkulturellen  und  interreligiösen  Zusammenlebens;  

•	  Förderung  des  demokratischen  Zusammenlebens  in  der  Einwanderungsgesellschaft;   

•	  Förderung  der  Anerkennung  vielfältiger  Lebensformen  (Diversity-Orientierung).  

Förderung  der  Bearbeitung  programmrelevanter  lokaler  Problemlagen  

•	  Förderung  der  Reaktionsfähigkeit  auf  sozialräumliche  Konfliktlagen;  

•	  Verbesserung  der  soziokulturellen  Integration.  

Die  Akteurinnen  und  Akteure  analysieren  und  widmen  sich  –  im  Zusammenhang  mit  der  Zielset

zung  des  Programms  –  lokalen  und  regionalen  Konflikten  und  Problemen  und  erarbeiten  partizipa

tiv  Konzepte  für  eine  lebendige,  demokratische  Gesellschaft  und  zivilgesellschaftliches  Engage

ment  vor  Ort.  Einbezogen  werden  sollen  alle  relevanten  staatlichen  und  demokratischen  nicht

staatlichen  Organisationen  und  Institutionen  auf  lokaler  und  regionaler  Ebene  (Verwaltung,  Politik,  

Kirchen  und  Religionsgemeinschaften,  Vereine,  Verbände,  Initiativen,  Polizei,  Migrantenorganisa

tionen,  Jugendgruppen,  Schulen,  Wirtschaft,  etc.).  Diese  bringen  ihre  jeweils  spezifischen  Kompe

tenzen  und  Möglichkeiten  in  die  lokalen  „Partnerschaften  für  Demokratie“  ein.   

Die  „Partnerschaft  für  Demokratie“  ist  partizipativ,  paritätisch  und  gemeinwesenorientiert  aufge

baut.  Der  strukturelle  Kern  dieses  lokalen  bzw.  regionalen  Bündnisses  wird  durch  ein  Federführen

des  Amt  (s.  u.  2.2),  eine  Koordinierungs- und  Fachstelle  (s.  u.  2.3),  einen  Begleitausschuss  (s.  u.  

2.4)  und  ein  Jugendforum  (s.  u.  2.6)  gebildet.  Es  werden  ein  Aktions- und  Initiativfonds  sowie  ein  

Jugendfonds  für  Einzelmaßnahmen  eingerichtet.  Diese  Fonds  sollen  auch  Kleinstinitiativen  und  

Träger,  die  in  verschiedensten  gesellschaftlichen  Bereichen  aktiv  sind,  ermöglichen,  sich  für  die  

Ziele  des  Bundesprogramms  und  der  lokalen  „Partnerschaft  für  Demokratie“  einzusetzen.  Weiter

hin  wird  die  Partizipation,  Vernetzung,  Öffentlichkeitsarbeit  sowie  ein  Coaching  (s.  u.  2.5)  geför

dert.  

Ein  Konzept  für  eine  „Partnerschaft  für  Demokratie“  muss  konkrete  Aussagen  zu  folgenden  Punk

ten  enthalten:  

•	  Darstellung  bisheriger  Analysen  vorhandener  Problemlagen  sowie  Aussagen  zu  Entwick

lungen  im  Themenfeld;   

•	  Darstellung  konkreter  Schritte  zur  partizipativen  Erarbeitung  und  Umsetzung  einer  lokalen,  

integrierten  Handlungsstrategie,  entsprechender  Teilkonzepte  und  der  dazu  erforderlichen  

konkreten  Umsetzungsprozesse;  

•	  Beschreibung  der  im  Themenfeld  bereits  vorhandenen  Netzwerke  und  zivilgesellschaftli

chen  Initiativen  sowie  weiterer  möglicher  Partner  und  Ressourcen;  

•	  Darstellung  wichtiger  bisheriger  Maßnahmen  und  Aktivitäten  gegen  Rechtsextremismus,  

Gewalt  und  Menschenfeindlichkeit  sowie  für  die  lokale  bzw.  regionale  Demokratieentwick
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lung  und  deren  fachliche  Einschätzung;  

•	  Aussagen  zur  Einbindung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  in  bestehende  oder  geplante  

kommunale  Entwicklungskonzepte  und  Bündnisse;  

•	  Beschreibung  der  Zielgruppen;  

•	  Aussagen  zur  Öffentlichkeitsarbeit  und  zur  (internen)  Kommunikation  zwischen  den  betei

ligten  Akteurinnen  und  Akteuren;  

•	  Nennung  zivilgesellschaftlicher  Partnerinnen  und  Partner,  die  in  die  Arbeit  der  „Partner

schaft  für  Demokratie“  einbezogen  werden  sollen;  

•	  Benennung  einer  Koordinierungs- und  Fachstelle  und  Aussagen  zu  Konzept,  Entwicklung  

und  Einbindung  in  die  Steuerungsebene  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“;  

•	  Benennung  eines  kommunalen  Ansprechpartners  oder  einer  Ansprechpartnerin  im  Feder

führenden  Amt  und  Aussagen  zu  seiner  Koordinierungsfunktion  in  Bezug  auf  die  Umset

zung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  und  innerhalb  der  kommunalen  Verwaltung;  

•	  Aussagen  zur  Besetzung  und  zur  Arbeitsweise  des  Begleitausschusses;  

•	  Aussagen  zu  Gender-,  Diversity  Mainstreaming  und  Inklusion;  

•	  Aussagen  zum  Controlling  der  Entwicklung  und  Umsetzung  der  „Partnerschaft  für  Demo

kratie  sowie  zur  Selbstevaluation  und  Qualitätssicherung  der  Einzelmaßnahmen.  

Die  Kommune  als  Gebietskörperschaft  (Stadt,  Landkreis,  kommunaler  Zusammenschluss)  trägt  

die  Verantwortung  für  die  lokale  bzw.  regionale  „Partnerschaft  für  Demokratie“.  Sie  bestimmt  ein  

Federführendes  Amt  und  einen  konkreten  Ansprechpartner  bzw.  eine  Ansprechpartnerin  sowie  

eine  Koordinierungs- und  Fachstelle.  Sie  richtet  einen  Begleitausschuss  und  ggf.  ein  Jugendforum  

ein.  

2.2  Federführendes  Amt  

Das  Federführende  Amt  in  der  kommunalen  Verwaltung  ist  Antragsteller  und  Zuwendungsempfän

ger  der  Förderung  aus  dem  Bundesprogramm  „Demokratie  leben!  Aktiv  gegen  Rechtsextre-
mismus,  Gewalt  und  Menschenfeindlichkeit“.  Es  ist  zentraler  Ansprechpartner  vor  Ort  einer

seits  für  das  Bundesministerium  bzw.  die  Regiestelle  im  Bundesamt  für  Familie  und  zivilgesell

schaftliche  Aufgaben  (nachfolgend:  BAFzA  bzw.  Bundesamt)  und  andererseits  Anlaufstelle  und  

Partner  für  die  einzurichtende  Koordinierungs- und  Fachstelle.  Das  Federführende  Amt  ist  insbe

sondere  pflichtgemäß  zuständig  für:  

•	  die  rechtsverbindliche  Antragstellung  für  die  „Partnerschaft  für  Demokratie“  auf  Zuwendung  

von  Bundesmitteln  aus  dem  Programm;  

•	  die  rechtliche  und  inhaltliche  Verantwortung  der  Umsetzung  der  „Partnerschaften  für  De

mokratie“,  einschließlich  der  Organisation,  Berufung  bzw.  Bereitstellung  einer  Koordinie

rungs- und  Fachstelle  und  des  Begleitausschusses;  

•	  für  die  ordnungsgemäße  Mittelverwendung;   

•	  für  die  Weiterleitung  der  zugewendeten  Bundesmittel  an  Dritte  (u.  a.  Auszahlung  der  Mittel  

für  die  Fonds  und  der  daraus  finanzierten  Einzelmaßnahmen),  einschließlich  der  rechtsver

bindlichen  Mittelanforderung  bei  der  Regiestelle  und  der  Bereitstellung  von  Informationen  

über  die  jeweiligen  Einzelmaßnahmen  (Formblatt-Vorgabe  der  Regiestelle);  

•	  für  die  administrativ-technische  Beratung  von  Trägern  von  Projekten  und  Einzelmaßnah
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men;  

•	  die  Abrechnung  der  Fördermittel  gegenüber  der  Regiestelle  (Verwendungsnachweis)  und 

die  damit  zusammenhängende  Erstprüfung  der  ordnungsgemäßen  Verwendung  der  Bun

desmittel  –  entsprechend  der  Regelungen  nach  Nr.  7.2  der  Anlage  3  zur  VV  Nr.  5.1  zu  §  44 

BHO  (ANBest-Gk). 

2.3  Koordinierungs- und  Fachstelle  

Für  die  Umsetzung  der  „Partnerschaften  für  Demokratie“  wird  –  i.  d.  R.  verwaltungsextern  –  eine  

Koordinierungs- und  Fachstelle  (bei  einem  freien  Träger)  eingerichtet.  Diese  kann  in  begründeten  

Ausnahmefällen  auch  in  der  kommunalen  Verwaltung,  bspw.  im  Federführenden  Amt,  angesiedelt  

werden,  wenn  dafür  die  Kommune  selbst  entsprechende  Personal- und  Sachaufwendungen  zur  

Verfügung  stellt  und  die  fachlichen  Ressourcen  vorhanden  sind  (die  Förderung  von  kommunalen  

Personal- und  Sachausgaben  aus  Bundesmitteln  des  Programms  ist  ausgeschlossen).   

Aufgaben  der  Koordinierungs- und  Fachstelle  sind:  

•	  Erstansprechpartner  bei  Problemlagen  entsprechend  des  Förderbereichs; 

•	  Steuerung  der  Erstellung  und  Fortschreibung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“,  in  Zu

sammenarbeit  mit  dem  Federführenden  Amt,  dem  Begleitausschuss  und  weiteren  Akteu

rinnen  und  Akteuren; 

•	  Koordinierung  sowie  inhaltlich-fachliche  Beratung  von  Projektträgern  und  Begleitung  von 

Einzelmaßnahmen,  auch  in  Hinblick  auf  eine  stärkere  Einbindung  in  die  lokale  Gesamtstra

tegie,  ggf.  einschließlich  der  Begleitung  der  Akteurinnen  und  Akteure  und  ihrer  Aktivitäten 

im  Jugendforum  sowie  der  Wahrnehmung  von  Aufgaben  bzgl.  der  Mittelverwendung  und 

abrechnung  im  Aktions- und  Initiativfonds  sowie  im  Jugendfonds  (s.  u.  2.6); 

•	  Koordination  der  Arbeit  des  Begleitausschusses; 

•	  Öffentlichkeitsarbeit  zur  Bekanntmachung  des  Bundesprogramms  und  der  „Partnerschaft 

für  Demokratie“  vor  Ort; 

•	  Unterstützung  der  Vernetzung,  Bekanntmachung  und  Inanspruchnahme  von  Angeboten 

auf  Landesebene  (insb.  Demokratiezentren);  

•	  Förderung  der  Vernetzungen  zwischen  Zivilgesellschaft  und  Verwaltung,  insbesondere  An

regung  und  Unterstützung  des  Know-How-Transfers  zum  Umgang  mit  Problemlagen  ent

sprechend  des  Förderbereichs  (s.  Abschnitt  2)  in  Verwaltungsstrukturen; 

•	  Beratung  und  Unterstützung  von  Bürgerinnen  und  Bürgern,  die  sich  für  die  demokratische 

Entwicklung  des  Gemeinwesens,  für  die  Integration  von  Migrantinnen  und  Migranten  sowie 

für  Teilhabe  und  kulturelle  Vielfalt  engagieren; 

•	  Förderung  fachlicher  Qualifizierung  von  Akteurinnen  und  Akteuren  in  der  „Partnerschaft  für 

Demokratie“  und  Vermittlung  entsprechender  Angebote; 

•	  Weiterentwicklung  der  Arbeit  in  der  Kommune  im  Themengebiet; 

•	  Gewährleistung  der  Zusammenarbeit  mit  der  Programmevaluation/wissenschaftlichen  Be

gleitung  des  Bundesprogramms; 

•	  Sicherstellung  der  Erfassung  der  Projektdaten  und  -ergebnisse; 

•	  Teilnahme  an  inhaltlichen  und  qualifizierenden  Maßnahmen  des  Bundesprogramms. 
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2.4  Begleitausschuss  

Wesentliches  Element  für  eine  „Partnerschaft  für  Demokratie“  ist  die  Bildung  eines  lokalen  bzw.  

regionalen  Begleitausschusses,  der  neben  Vertreterinnen  und  Vertretern  aus  möglichst  allen  rele

vanten  Ressorts  der  kommunalen  Verwaltung  und  anderer  staatlicher  Institutionen  mehrheitlich  mit  

lokalen  bzw.  regionalen  Handlungsträgern  aus  der  Zivilgesellschaft  besetzt  wird.  

Der  Begleitausschuss  

•	  unterstützt  und  begleitet  die  Zusammenarbeit  zwischen  staatlichen  und  zivilgesellschaftli

chen  Akteurinnen  und  Akteuren  in  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“;  

•	  legt  die  Eckpunkte  der  Gesamtstrategie  nach  Beratung  in  der  Demokratiekonferenz  fest;  
•	  analysiert  lokale  bzw.  regionale  Unterstützungsmöglichkeiten  und  organisiert  deren  Einbin

dung;  
•	  berät  die  Koordinierungs- und  Fachstelle  und  das  Federführende  Amt  in  der  praktischen  

Arbeit  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“,  insbesondere  bei  der  Umsetzung  und  Fortschrei

bung  sowie  der  nachhaltigen  Verankerung  und  

•	  entscheidet,  welche  Einzelmaßnahmen  aus  dem  Aktions- und  Initiativfonds  der  Zielerrei

chung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  dienen  und  spricht  eine  Förderempfehlung  aus.  

Der  Begleitausschuss  nimmt  diese  Aufgaben  als  strategisch  handelndes  und  regelmäßig  tagendes  

Gremium  zur  Entwicklung,  Implementierung  und  Umsetzung  sowie  nachhaltigen  Verankerung  der  

„Partnerschaft  für  Demokratie“  wahr.  Es  wird  empfohlen,  sich  eine  Geschäftsordnung  zu  geben.  

2.5  Partizipation,  Vernetzung,  Öffentlichkeitsarbeit  und  Coaching  

Lokale  und  regionale  zivilgesellschaftliche  Akteurinnen  und  Akteure  im  Themenfeld,  Einrichtungen,  

Bündnisse  und  weitere  Zusammenschlüsse  werden  in  geeigneter  Weise  an  der  Entwicklung  und  

Fortschreibung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  aktiv  beteiligt,  bringen  ihre  Angebote  und  Res

sourcen  in  die  Arbeit  ein  und  können  darüber  hinaus  selbst  als  Träger  von  Einzelmaßnahmen  fun

gieren.  

Die  Koordinierungs- und  Fachstelle  sowie  das  Federführende  Amt  laden  mindestens  einmal  im  

Jahr  alle  relevanten  zivilgesellschaftlichen  Akteurinnen  und  Akteure,  entsprechende  Einrichtungen  

und  Verantwortliche  aus  Politik  und  Verwaltung  zu  einer  Demokratiekonferenz  ein,  um  partizipativ  

den  Stand,  die  Ziele  und  die  Ausrichtung  der  weiteren  Arbeit  in  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  

zu  reflektieren  und  zu  bestimmen.  Die  strategisch  abgestimmte  Bildung  von  Arbeitskreisen  und  

Fachgruppen  zur  Prozessentwicklung  ist  ausdrücklich  gewünscht;  der  Aufbau  von  Doppelstruktu

ren  durch  die  Schaffung  zusätzlicher  Gremien/Netzwerke  für  die  Umsetzung  der  „Partnerschaft  für  

Demokratie“  soll d abei  aber  vermieden  werden.  

Innerhalb  der  ersten  vier  Monate  nach  Einrichtung  einer  Koordinierungs- und  Fachstelle  soll  eine  

Auftaktkonferenz  stattfinden,  in  deren  Nachgang  die  Teilnehmenden  in  ggf.  gebildeten  bzw.  vor

handenen  Gremien,  Netzwerken,  Arbeitskreisen  oder  Fachgruppen  partizipativ  ein  Konzept  für  die  

strategische  Ausgestaltung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  entwickeln.  Dieses  Konzept  wird  

regelmäßig,  mindestens  jährlich  fortgeschrieben.  
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Die  Umsetzung  des  Konzepts  und  ggf.  erfolgende  Veränderungen  bzw.  Ergänzungen  sollen  durch  

Beschlüsse  der  gewählten  Kreis- oder  Gemeindevertretungen  (wie  z.  B.  Kreistag,  Stadtrat)  legiti

miert  werden.   

Durch  geeignete  Maßnahmen  soll  die  Arbeit  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  einer  breiten  Öf

fentlichkeit  bekannt  gemacht  und  für  eine  Mitwirkung  geworben  werden.   

Da  ein  wesentliches  Element  der  „Partnerschaften  für  Demokratie“  die  Partizipation  junger  Men

schen  über  das  Instrument  eines  Jugendforums  sein  soll  (s.  u.  2.6),  ist  eine  fachliche  Anleitung  

und  Begleitung  im  konkreten  lokalen/regionalen  Kontext  förderlich  und  zweckmäßig.  Hierfür  not

wendige  Kosten  (bspw.  anteilige  Personalkosten)  können  in  einem  geringen  und  angemessenen  

Umfang  finanziert  werden.  Darüber  hinaus  können  auch  notwendige  Verwaltungskosten,  die  sich  

auf  die  zweckentsprechende  Verwendung  und  ordnungsgemäße  Abrechnung  bzw.  Verwendungs

nachweisführung  der  Mittel  aus  dem  Aktions- und  Initiativfonds  sowie  dem  Jugendfonds  beziehen,  

in  Ansatz  gebracht  werden  –  jedoch  nur  für  den  Fall,  dass  nicht  der  Koordinierungs- und  Fachstelle  

die  o.  g.  Aufgaben  übertragen  wurden  (s.  o.  2.3).  

Alle  „Partnerschaften  für  Demokratie“  haben  auch  die  Möglichkeit,  auf  der  Basis  eines  festgestell

ten  Unterstützungs- und  Beratungsbedarfs  sowie  auftretender  Problemstellungen,  Coaching-
Leistungen  (Fach- und  Prozessberatung)  in  Anspruch  zu  nehmen.   

Ziel  dieses  Coachings  ist,  die  kommunalen  Träger  und  lokalen  Akteurinnen  und  Akteure  in  Bezug  

auf  die  (Weiter-)Entwicklung  und  Umsetzung  ihrer  „Partnerschaft  für  Demokratie“,  in  der  Aufbau- 

und  Ablauforganisation  –  über  die  grundsätzliche  Programmberatung  der  Regiestelle  hinaus  –  vor  

Ort  zu  unterstützen.  Dazu  kann  der  kommunale  Träger,  i.  d.  R.  das  Federführende  Amt,  individuell,  

eigenverantwortlich  und  selbständig  einen  Coach  bzw.  eine  Coachin  beauftragen.  Dieser  Coach  

bzw.  die  Coachin  soll  den  Ratsuchenden  helfen,  im  lokalen/regionalen  Akteursfeld  der  „Partner

schaft  für  Demokratie“  kooperative  und  vertrauensvolle  Beziehungen  aufzubauen  und  zu  pflegen,  

um  gemeinsam  konstruktiv  und  zielorientiert  zu  wirken.  

Die  Kommune  als  Träger  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  wird  direkte  Auftraggeberin  für  das  

lokale  Coaching  und  schließt  unter  Beachtung  der  vergaberechtlichen  Bestimmungen  den  Vertrag  

selbständig  ab.  

Die  Umsetzung  des  Coachings  (Ziele,  Verfahren,  Bestimmungen  etc.)  ist  im  „Konzeptionellen  

Leitfaden  für  Beratung  /  Coaching  in  den  ‚Partnerschaften  für  Demokratie’“  (in  der  jeweils  

aktuell  gültigen  Fassung)  näher  beschrieben.  

2.6  Jugendforum  

Zur  Stärkung  der  Beteiligung  von  jungen  Menschen  an  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  wird  ein  

Jugendforum  eingerichtet.  Dafür  können  vorhandene  Strukturen,  wie  z.  B.  Jugendparlamente,  Ju

gendbeiräte  und/oder  Jugendringe  genutzt  bzw.  konzeptionell  weiterentwickelt  werden.   

Das  Jugendforum  wird  von  Jugendlichen  selbst  organisiert  und  geleitet.  Dabei  müssen  –  soweit  

vorhanden  –  unterschiedliche  lokale  Jugendszenen,  die  den  zivilgesellschaftlichen  Normen  (De

mokratie,  Gewaltfreiheit,  Respekt,  …)  verpflichtet  sind,  repräsentativ  vertreten  sein.  Die  Einbezie

hung  von  Jugendlichen  im  Sinne  des  Abschnittes  4.8  „Gender-,  Diversity  Mainstreaming  und  Inklu

sion  als  Leitprinzipien“  ist  zu  gewährleisten.  

Es  wird  empfohlen,  dass  sich  das  Jugendforum  ein  Statut/eine  Geschäftsordnung  gibt.  

10 





















15 von 38 in Zusammenstellung



 

Das  Jugendforum  ist  im  Begleitausschuss  angemessen  personell u nd  mit  Stimmrecht  vertreten.  Es  

liefert  eigene  Beiträge  zur  Ausgestaltung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“.  

Die  Verwendung  der  bereitgestellten  Mittel d es  Jugendfonds  wird  durch  einen  Träger  dieses  Fonds  

verantwortet.  Eine  fachliche  Begleitung  der  Akteurinnen  und  Akteure  des  Jugendforums  wird  emp

fohlen;  dies  kann  die  Koordinierungs- und  Fachstelle  im  Rahmen  ihrer  Funktion  in  den  „Partner

schaften  für  Demokratie“  übernehmen  (s.  o.  2.3).  Sollte  in  der  betreffenden  „Partnerschaft  für  De

mokratie“  die  Begleitung  des  Jugendforums  bzw.  die  Verwaltung  des/der  Fonds  nicht  gleichzeitig  

bei  der  Koordinierungs- und  Fachstelle  angesiedelt  sein,  so  sind  in  angemessenem  Umfang  dafür  

auch  entsprechende  Mittel  aus  dem  Zuschussbereich  „Partizipation,  Vernetzung,  Öffentlichkeitsar

beit  und  Coaching“  (s.  o.  2.5)  verwendbar.   

Eine  Verwendung  von  Fondsmitteln  hierfür  ist  nicht  möglich.  

3.  Zielgruppen  
Die  anzusprechenden  Zielgruppen  leiten  sich  aus  den  regionalen  Erfordernissen,  Ressourcen  und  

Zielstellungen  ab.  Zielgruppen  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  und  ihrer  Einzelmaßnahmen  

können  daher  sein:   

•  Kinder; 

•  Jugendliche  bis  27  Jahre  (§  7  I  Nr.  3  SGB  VIII); 

•  Eltern  und  andere  Erziehungsberechtigte; 

•  Erzieherinnen  und  Erzieher,  Lehrerinnen  und  Lehrer,  andere  pädagogische  Fachkräfte; 

•  Multiplikatorinnen  und  Multiplikatoren  sowie  engagierte  Bürgerinnen  und  Bürger; 

•  Lokal e influssreiche  staatliche  und  zivilgesellschaftliche  Akteurinnen  und  Akteure. 

4.  Voraussetzungen,  Art  und U mfang d er  Förderung   

4.1  Allgemeine  Fördergrundsätze  

Das  Bundesprogramm  „Demokratie  leben!  Aktiv  gegen  Rechtsextremismus,  Gewalt  und  
Menschenfeindlichkeit“  dient  nicht  der  Reduzierung  von  Länderausgaben  oder  kommunalen  

Ausgaben.  Im  Antrag  sind  Abgrenzungen  zu  in  der  Region  bereits  existierenden  Maßnahmen  und  

die  Alleinstellungsmerkmale  des  geplanten  Vorhabens  darzustellen.  

Grundsätzlich  gelten  als  Orientierung  für  die  Förderung  im  Bundesprogramm  die  Richtlinien  über  

die  Gewährung  von  Zuschüssen  und  Leistungen  zur  Förderung  der  Kinder- und  Jugendhilfe  durch  

den  Kinder- und  Jugendplan  des  Bundes  (RL-KJP)  vom  29.09.2016  (GMBl  Nr.  41  vom  

12.10.2016,  S.  801).  

Nicht  gefördert  werden  insbesondere  Maßnahmen,  die  nach  Inhalt,  Methodik  und  Struktur  über

wiegend  schulischen  Zwecken,  dem  Hochschulstudium,  der  Berufsausbildung  außerhalb  der  Ju

gendsozialarbeit,  dem  Breiten- und  Leistungssport,  der  religiösen  oder  weltanschaulichen  Erzie

hung,  der  parteiinternen  oder  gewerkschaftsinternen  Schulung,  der  Erholung  oder  der  Touristik  

dienen,  Maßnahmen  mit  agitatorischen  Zielen  sowie  Maßnahmen  des  internationalen  Jugend- und  

Fachkräfteaustausches,  wenn  sie  zu  den  Aufgabenbereichen  von  binationalen  Jugendwerken  ge
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hören  und  der  Art  nach  von  diesen  gefördert  werden  können  sowie  Maßnahmen,  die  zu  den  origi

nären  Aufgaben  des  Kinder- und  Jugendplanes  gehören  und  ebenfalls  der  Art  nach  von  diesen  

gefördert  werden  können.  Darüber  hinaus  werden  keine  Maßnahmen  gefördert,  die  ihrem  Charak

ter  nach  durch  das  Asylbewerberleistungsgesetz  (AsylbLG)  und/oder  durch  länderspezifische  Re

gelungen  abgedeckt  werden.  

Die  Träger  der  geförderten  Einzelmaßnahmen  haben  sich  zur  freiheitlich-demokratischen  Grund

ordnung  zu  bekennen  und  eine  den  Zielen  des  Grundgesetzes  förderliche  Arbeit  zu  gewährleisten.  

Näheres  wird  im  Zuwendungsbescheid  geregelt.  

Über  die  Gewährung  der  Zuwendung  entscheidet  das  für  das  Programm  zuständige  Bundesminis

terium  im  Rahmen  der  zur  Verfügung  stehenden  Haushaltsmittel  nach  pflichtgemäßem  Ermessen.  

Mit  der  Bewilligung  und  Umsetzung  wird  die  Regiestelle  im  BAFzA  beauftragt.  Ein  Rechtsanspruch  

auf  eine  Förderung  besteht  nicht.  

Bei d er  Förderung  wird  die  Eigenständigkeit  des  Zuwendungsempfängers  gewahrt.  Bei a llen  Veröf

fentlichungen  ist  in  geeigneter  Weise  auf  eine  Förderung  im  Rahmen  des  Programms  „Demokra-
tie  leben!  Aktiv  gegen  Rechtsextremismus,  Gewalt  und  Menschenfeindlichkeit“  hinzuweisen.   

Die  Logos  des  BMFSFJ  sowie  des  Bundesprogramms  sind  gemeinsam  mit  dem  entsprechenden  

Förderzusatz  an  geeigneter  Stelle  sichtbar  und  nach  den  gültigen  Regelungen  zum  Corporate  De

sign  anzubringen.  Näheres  regelt  der  Zuwendungsbescheid.  

Der  Zuwendungsempfänger  wird  verpflichtet,  in  geeigneter  Art  und  Weise  Öffentlichkeitsarbeit  zu  

betreiben  und  eine  Abschlussdokumentation  zu  den  Erfahrungen  und  Ergebnissen  aus  der  Umset

zung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  zu  erstellen.   

Der  Zuwendungsempfänger  wird  verpflichtet,  dem  BMFSFJ  sowie  dem  BAFzA  das  einfache  und  

räumlich,  zeitlich  und  inhaltlich  unbeschränkte  Nutzungsrecht  an  allen  urheberrechtlich  geschütz

ten  Arbeitsergebnissen  einzuräumen.  Dies  gilt  auch  bei  gemeinsamer  Förderung  mehrerer  öffentli

cher  Zuwendungsempfänger.  

4.2  Zuwendungsempfänger  

Erstempfänger  der  Bundesmittel  für  die  Förderung  der  „Partnerschaften  für  Demokratie“  sind  

kommunale  Gebietskörperschaften.  

Als  Letztempfänger  –  Zuwendungsempfänger  für  die  Umsetzung  der  Koordinierungs- und  Fach

stelle  sowie  verantwortliche  Träger  für  Einzelmaßnahmen  im  Rahmen  der  Fonds  und  im  Bereich  

der  Partizipations-,  Vernetzungs- und  Öffentlichkeitsarbeit  –  kommen  grundsätzlich  nichtstaatliche  

Organisationen,  mit  Ausnahme  des  Coachings  (s.  u.  2.5),  in  Betracht,  die  nachfolgende  Bedingun

gen  erfüllen:  

a)  Erfüllung  der  fachlichen  Voraussetzungen  für  das  geplante  Projekt  und  entsprechende  Er

fahrungen  in  der  Thematik  des  Programms;  

b)  Sicherung  einer  ordnungsgemäßen  Geschäftsführung,  insbesondere  Beachtung  der  

Grundsätze  ordnungsgemäßer  Buchführung  (GoB)  im  Rahmen  des  Rechnungswesens;  

c)  Gewähr  für  eine  zweckentsprechende,  wirtschaftliche  und  sparsame  Verwendung  der  För

dermittel so wie  bestimmungsgemäßer  Nachweis  derselben;  

d)  Nachweis  der  Gemeinnützigkeit  gemäß  §§  51ff.  Abgabenordnung  (AO),  ersatzweise  zu
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nächst  der  Nachweis  der  Stellung  eines  Antrags  auf  Anerkennung  der  Gemeinnützigkeit  

gemäß  §§  51ff.  AO  bzw.  grundsätzliche  Vereinbarkeit  des  Gesellschaftervertrags  /  der  Sat

zung  mit  den  Anforderungen  der  Gemeinnützigkeit;  

e)	  Gewähr  für  die  Nichtvornahme  von  Insichgeschäften  und  Mehrvertretungen  nach  Maßgabe  

des  §  181  BGB  in  allen  Belangen  mit  Bezug  zur  Projektdurchführung  im  Rahmen  des  Bun

desprogramms  „Demokratie  leben!“.   

Anhaltspunkt  für  die  Nichtvornahme  von  Insichgeschäften  und  Mehrvertretungen  ist  die  

Nichtgestattung  von  Insichgeschäften  und  Mehrvertretungen  in  rechtlichen  Grundlagendo

kumenten  (Gesellschaftsvertrag,  Vereinssatzung,  etc.)  und  in  bestehenden  Verträgen  zur  

Ausgestaltung  organschaftlicher  Vertretungen  (Geschäftsführervertrag,  Anstellungsvertrag  

von  Vereinsvorständen,  etc.).  Als  Gestattung  gelten  auch  solche  Vorgaben  in  den  vorbe

zeichneten  Dokumenten,  welche  die  Vornahme  von  Insichgeschäften  und  Mehrvertretun

gen  zwar  nicht  unmittelbar  gestatten,  jedoch  die  Option  beinhalten,  die  Gestattung  durch  

weitere  Zwischenschritte  zu  erlauben  (Beispiel:  „Jedem  Vorstandsmitglied  kann  Befreiung  

von  den  Beschränkungen  des  §  181  BGB  erteilt  werden“)2.  

Werden  im  Zuschussbereich  der  Fonds  bestimmte  Initiativen  gefördert,  die  keine  juristischen  Per

sonen  sind,  bspw.  Interessengemeinschaften,  Bürgerbündnisse,  Aktionskreise  u.  ä.,  ist  grundsätz

lich  der  Träger  des  Fonds  (z.  B.  die  Koordinierungs- und  Fachstelle,  der  Jugendring  bzw.  ein  ge

eigneter  freier  Träger  der  Jugendhilfe)  im  Sinne  der  anzuwendenden  Verwaltungsvorschriften  und  

als  Empfänger  der  Bundesmittel  unmittelbar  für  deren  zweckentsprechende  Verwendung  verant

wortlich.  Genauere  Verfahrensregeln  sind  im  Rahmen  der  kommunalen  Verantwortung  festzulegen  

und  ggf.  mit  der  Regiestelle  abzustimmen.   

4.3  Fördervoraussetzungen  

Im  Rahmen  dieser  Leitlinie  werden  strukturelle  Elemente  und  Einzelmaßnahmen  in  der  Entwick

lung,  Implementierung  und  Umsetzung  sowie  der  nachhaltigen  Sicherung  der  „Partnerschaft  für  

Demokratie“  gefördert,  entsprechend  der  allgemeinen  inhaltlichen  Grundsätze  unter  Abschnitt  2.1.  

Voraussetzungen  für  die  Förderung  sind  die  Zusätzlichkeit  und  der  Innovationsgehalt  des  bean

tragten  Vorhabens  oder  –  unter  quantitativen  und  qualitativen  Gesichtspunkten  –  eine  erhebliche  

Ausweitung  bisheriger  Aktivitäten,  die  eine  Einordnung  als  neue,  noch  nicht  begonnene  Maßnah

me  rechtfertigen.  

Weitere  Voraussetzung  für  eine  Förderung  ist  die  Erbringung  von  Eigenanteilen  durch  die  Kom

munen:  Eigenanteile  sind  die  Bereitstellung  von  Personal  sowie  von  Sachmitteln  innerhalb  der  

Kommunalverwaltung  für  die  Steuerung  der  „Partnerschaft  für  Demokratie“  (Federführung  in  der  

Projektumsetzung  sowie  verantwortliche  Beantragung,  Verwendung  und  Abrechnung  der  Bun

desmittel  u.  a.  m.).  Dafür  müssen  mindestens  0,5  Vollzeitäquivalente  (VZÄ)  zur  Verfügung  gestellt  

werden.  

Ist  in  Ausnahmefällen  die  Ansiedlung  der  einzurichtenden  Koordinierungs- und  Fachstelle  in  der  

kommunalen  Verwaltung  selbst,  bspw.  im  Federführenden  Amt,  vorgesehen,  muss  weiteres  kom

2  Absatz  zuletzt  geändert  am  16.05.2018  in  Abweichung  von  der  Fassung  der  Förderleitlinie  vom  13.09.2017.  
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munales  Personal  mit  mindestens  0,5  VZÄ  und  einer  Eingruppierung  mindestens  in  die  Entgelt

gruppe  9  nach  TVÖD  zur  Verfügung  gestellt  werden3.  

Es  werden  kommunale  Gebietskörperschaften  ab  einer  Größe  von  20.000  Einwohnerinnen  und  

Einwohnern  gefördert.  

Ab  dem  zweiten  Förderjahr  ist  die  Förderung  der  lokalen  „Partnerschaft  für  Demokratie“  von  einer  

Mitfinanzierung  durch  die  Kommune  (Eigenmittel)  bzw.  der  Einbringung  von  Drittmitteln  abhängig  

und  zwar  wie  folgt:  

•	  zweites  und  drittes  Förderjahr: 5.000  Euro  /  Jahr  
•	  ab  dem  vierten  Förderjahr: 10.000  Euro  /  Jahr  

Darüber  hinaus  ist  eine  grundsätzliche  Mitfinanzierung  der  lokalen  „Partnerschaft  für  Demokratie“  

aus  Mitteln  der  Kommunen,  Länder,  anderer  Bundesressorts,  der  EU  und/oder  anderen  Drittmitteln  

ausdrücklich  erwünscht.  

4.4  Förderungsart  

Die  Zuwendungen  werden  als  Projektförderung  auf  der  Grundlage  des  §  44  in  Verbindung  mit  §  23  

der  Bundeshaushaltsordnung  (BHO)  sowie  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschriften  (VV)  zu  

§ 44  BHO  zur  Deckung  von  notwendigen  Ausgaben  des  Zuwendungsempfängers  für  einzelne, 

abgegrenzte  Projektvorhaben  gewährt.  

4.5  Finanzierungsarten  

Die  Zuwendungen  werden  grundsätzlich  als  Anteilsfinanzierung  in  Form  von  nicht  rückzahlbaren  

Zuschüssen  gewährt.  Eine  Zuwendung  in  Form  einer  Festbetragsfinanzierung  ist  ausgeschlossen.  

4.6  Dauer,  Höhe  und  Umfang  der  Förderung  

Im  Rahmen  des  Bundesprogramms  „Demokratie  leben!“  ist  die  Förderung  von  lokalen  bzw.  regio

nalen  „Partnerschaften  für  Demokratie“  bis  zu  einer  Höhe  von  100.000,00  €  an  Bundesmitteln  

möglich.  Unter  Berücksichtigung  der  einzubringenden  Eigen- bzw.  Drittmittel  (s.  u.  4.3)  ergibt  sich  

dadurch  eine  Förderung  von:  

•	  Personal- und  Sachausgaben  der  verwaltungsexternen  Koordinierungs- und  Fachstelle 

bei e inem  freien  Träger  in  Höhe  von  bis  zu  45.000  €  an  Bundesmitteln  pro  Kalenderjahr; 

•	  einem  Aktions- und  Initiativfonds  zur  Umsetzung  von  Einzelmaßnahmen  in  Höhe  von 

mindestens  

o 	 20.000  €  im  ersten  Förderjahr 

o 	 24.000  €  im  zweiten  und  dritten  Förderjahr 

o 	 28.000  €  ab  dem vierten  Förderjahr 

 

3  Da  durch  die  Ausweitung  der  Aufgaben  der  (externen)  Koordinierungs- und  Fachstelle  (s.  u.  2.3)  sowie  einer  Bundes

förderung  in  Höhe  von  45.000  €  (s.  u.  4.6)  die  Annahme  einhergeht,  dass  damit  mehr  als  0,5  VZÄ bereitgestellt  werden  

können,  soll  dies  in  Analogie  praktisch  auch  auf  die  kommunal  intern  angesiedelten  Koordinierungs- und  Fachstellen  

zutreffen.  
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• einem  Jugendfonds  zur  Umsetzung  von  Einzelmaßnahmen  in  Höhe  von  mindestens  

o 	 5.000  €  im  ersten  Förderjahr 

o 	 6.000  €  im  zweiten  und  dritten  Förderjahr 

o 	 7.000  €  ab  dem vierten  Förderjahr,   unter  der Voraussetzung,   dass  die partizipative 

Beteiligung   von Jugendlichen  konzeptionell und   praktisch  sichergestellt   wird;

•	  Ausgaben  für  Partizipation,  Vernetzung,  Öffentlichkeitsarbeit  und  Coaching  in  Höhe 

von  bis  zu  10.000  €  an  Bundesmitteln  pro  Förderjahr. 

Die  Dauer  der  Förderung  ist  bis  zum  31.  Dezember  2019  begrenzt.  Die  Bewilligung  der  Bun

desmittel  erfolgt  kalenderjährlich.  Die  für  das  jeweilige  Förderjahr  bewilligten  Bundesmittel  sind  

nicht  in  Folgejahre  übertragbar  und  stehen  nur  für  Ausgaben  im  betreffenden  Haushaltsjahr  zur  

Verfügung.  

4.7  Formblätter  /  Internet  

Für  die  der  Regiestelle  im  BAFzA  vorzulegenden  Interessenbekundungen,  Projektanträge,  Mittel

anforderungen,  Verwendungsnachweise  und  weiteren  Mitteilungen  sind  die  vorgegebenen  Formu

lare  der  Regiestelle  des  Programms  verbindlich.   

Das  Programm  verfügt  über  eine  eigene  Website  unter:  

www.demokratie-leben.de  

auf  der  alle  programmrelevanten  Informationen  bereitgestellt  werden.  

4.8  Gender-,  Diversity  Mainstreaming  und  Inklusion  als  Leitprinzipien  

Gender  Mainstreaming  ist  eine  politische  Strategie,  die  die  Anliegen  und  Erfahrungen  von  Frauen  

und  Mädchen  ebenso  wie  die  von  Männern  und  Jungen  in  die  Planung,  Durchführung,  Überwa

chung  und  Auswertung  der  Maßnahmen  selbstverständlich  einbezieht.  Dazu  ist  Diversity  als  Men

schenrechtsansatz  zu  beachten,  der  vielfältige,  komplexe  Lebenslagen  und  Erfahrungen  anerkennt  

und  auf  gleiche  Teilhabechancen  und  Rechte  abzielt.  Ansätze  zur  Förderung  von  Inklusion  als  

Voraussetzung  für  Diversity  Mainstreaming  sollen  jedem  Menschen  die  Möglichkeit  geben,  sich  an  

allen  relevanten  gesellschaftlichen  Prozessen  zu  beteiligen  –  und  zwar  unabhängig  von  individuel

len  Fähigkeiten,  kultureller,  ethnischer  wie  sozialer  Herkunft,  Religion,  Geschlecht  oder  Alter.  

Für  die  zu  fördernden  Projekte  bedeutet  dies,  die  Entwicklung,  Organisation,  Implementierung  und  

Evaluierung  von  Entscheidungsprozessen,  Beteiligungsformen  und  Maßnahmen  so  zu  betreiben,  

dass  in  jedem  Bereich  und  auf  allen  Ebenen  die  Ausgangsbedingungen  und  deren  Auswirkungen  

für  jede  und  jeden  Einzelnen  berücksichtigt  werden.   

Gender-,  Diversity  Mainstreaming  und  Inklusion  sind  als  leitende  Prinzipien  grundlegend  für  die  

Umsetzung  des  Programms  „Demokratie  leben!  Aktiv  gegen  Rechtsextremismus,  Gewalt  und  
Menschenfeindlichkeit“  und  somit  auch  Bestandteil  der  Programmevaluation  und  wissenschaftli

chen  Auswertung.  
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4.9  Nebenbestimmungen  /  Ausnahmeklausel  

Der  Förderung  liegen  ergänzend  die  Bundeshaushaltsordnung  (BHO)  und  die  Verwaltungsvor

schriften  zur  Bundeshaushaltsordnung  (VV-BHO)  einschließlich  der  Allgemeinen  Nebenbestim

mungen  zur  Projektförderung  an  Gebietskörperschaften  (ANBest-Gk)  und  der  Allgemeinen  Ne

benbestimmungen  zur  Projektförderung  (ANBest-P)  zugrunde.  

Die  Regiestelle  im  BAFzA  kann  in  besonderen  begründeten  Ausnahmefällen  und  nach  vorheriger  

Zustimmung  durch  das  Bundesministerium  von  den  Leitlinien  zu  diesem  Programm  abweichen.  

5.  Verfahren  

5.1  Interessenbekundungsverfahren  

Interessenbekundungen  können  –  nach  Aufforderung,  bspw.  im  Rahmen  einer  Ausschreibung  zu  

einem  geplanten  Förderverfahren  –  beim  

Bundesamt  für  Familie  und  zivilgesellschaftliche  Aufgaben   
Regiestelle  „Demokratie  leben!“  –  Standort  Berlin   

Referat  305   
 Auguste-Viktoria-Str.  118   

 14193  Berlin   

eingereicht  werden.
   

Näheres  zu  Zeitraum  und  Verfahren  wird  ggf.  unter  „www.demokratie-leben.de“  veröffentlicht.
  

5.2  Auswahlverfahren  

Die  im  Rahmen  des  Interessenbekundungsverfahrens  eingereichten  Vorschläge  zur  Förderung  

einer  lokalen  „Partnerschaft  für  Demokratie“  werden  im  Zuge  der  Datenverarbeitung  in  der  Regie-

stelle  intern  statistisch  erfasst  und  gespeichert.   

Diese  Vorschläge  werden  auf  Vollständigkeit  der  einzureichenden  Unterlagen  geprüft,  nach  einem  

festgelegten  Bewertungsraster  vorbewertet  und  fachlich  begutachtet.  Die  abschließende  Entschei

dung  trifft  das  Bundesministerium.  

5.3  Antragsverfahren  

Die  ausgewählten  Kommunen  werden  zeitnah  nach  der  Entscheidung  über  ihre  Interessenbekun

dung  zur  Antragstellung  aufgefordert.  Interessenten,  die  keine  Berücksichtigung  finden  konnten,  

werden  ebenfalls  zeitnah  informiert.  

Die  ausgewählten  Kommunen  werden  zur  Einreichung  eines  detaillierten  Förderantrags  unter  Nut

zung  der  dazu  vorgegebenen  Formulare  (s.  u.  4.7)  beim  

Bundesamt  für  Familie  und  zivilgesellschaftliche  Aufgaben   
Regiestelle  „Demokratie  leben!“  –  Standort  Schleife   

Referat  304   
Spremberger  Str.  31   

02959  Schleife   
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aufgefordert.  Die  Regiestelle  berät  die  Antragsteller  telefonisch,  per  E-Mail  oder  in  einem  persönli

chen  Beratungsgespräch.  

Die  ausgewählten  Kommunen  können  jährlich  im  Herbst  einen  Förderantrag  für  das  Folgejahr  –  

nach  den  entsprechenden  Vorgaben  der  Regiestelle  –  stellen.  Dieser  Folgeantrag  beinhaltet  auch  

einen  (Ergebnis-)Berichtsteil  zum  jeweils  aktuell  laufenden  Förderjahr,  der  u.  a.  als  Prüf- und  Be

wertungsgrundlage  dient.  Näheres  regelt  der  Zuwendungsbescheid.  

5.4  Bewilligungsverfahren  

Die  Regiestelle  im  BAFzA  bewilligt  auf  der  Grundlage  der  Entscheidung  des  BMFSFJ  den  ausge

wählten  Kommunen  Bundesmittel i m  Rahmen  der  zur  Verfügung  stehenden  Fördermittelkontingen

te  für  das  jeweilige  Haushaltsjahr.  Die  Bewilligungen  erfolgen  durch  schriftlichen  Zuwendungsbe

scheid.  

Die  Zuwendungsbescheide  werden  in  der  Regel  für  die  Dauer  eines  Jahres  erlassen.  In  den  Kon

zeptionen  müssen  daher  klar  abgrenzbare  Arbeitsergebnisse  für  jedes  bewilligte  Jahr  definiert  

sein.  

Sofern  eine  gesicherte  Ko-Finanzierung  im  Rahmen  der  Antragstellung  nachgewiesen  werden  

kann,  auf  deren  Grundlage  eine  längerfristige  Bewilligung  möglich  ist,  kann  der  Bewilligungszeit

raum  im  Zuwendungsbescheid  mehrere  Jahre  umfassen.  Die  Jährlichkeit  der  zur  Verfügung  ge

stellten  Bundesmittel  bleibt  hiervon  unberührt.  

Der  Umfang  der  Fördermittelkontingente  kann  im  Laufe  des  Haushaltsjahres  nach  Verfügbarkeit  

der  Bundesmittel  und  Antragslage  durch  Festlegungen  des  BMFSFJ  geändert  werden.  

5.5  Verwendungsnachweis  

Der  Nachweis  der  bestimmungsgemäßen  Verwendung  der  Zuwendung  hat  durch  Vorlage  eines  

Verwendungsnachweises,  der  aus  einem  Sachbericht  und  einem  zahlenmäßigen  Nachweis  
besteht,  zu  erfolgen.  Dem  zahlenmäßigen  Nachweis  ist  eine  tabellarische  Belegübersicht  beizufü

gen,  in  der  die  Ausgaben  nach  Art  und  zeitlicher  Reihenfolge  getrennt  aufgelistet  sind  (Belegliste).  

Der  Verwendungsnachweis  ist  nach  Nr.  6.1  der  Anlage  3  zur  VV  Nr.  5.1  zu  §  44  BHO  (ANBest-

Gk)  innerhalb  von  einem  Jahr  nach  Erfüllung  des  Zuwendungszwecks,  spätestens  jedoch  ein  Jahr   

nach  Ablauf  des  Bewilligungszeitraumes  durch  die  Kommune  als  Zuwendungsempfänger  (Erst

empfänger  der  Bundesmittel)  vorzulegen.  Hierzu  werden  durch  die  Regiestelle  entsprechende  

Formblätter  vorgegeben  (s.  u.  4.7).   

Durch  Unterschrift  bestätigt  der  Zuwendungsempfänger,  dass  die  Fördermittel  für  förderfähige  

Maßnahmen  im  Sinne  des  Programms  verwendet  worden  sind,  die  Ausgaben  notwendig  waren,  

wirtschaftlich  und  sparsam  verfahren  worden  ist  und  die  Angaben  mit  den  Büchern  und  den  Bele

gen  übereinstimmen.  

Auf  die  zwingende  Notwendigkeit  der  kommunalen  Erstprüfung  (vgl.  Nr.  7  2  ANBest-Gk)  der  ord

nungsgemäßen  Verwendung  der  Bundesmittel  (s.  u.  2.2)  sei  hier  ausdrücklich  verwiesen.  Entspre

chende  Zeitkontingente  bei  den  kommunalen  Prüfeinrichtungen  im  Rahmen  der  o.  g.  Frist  sind  

hierfür  einzuplanen.  Die  kommunale  Prüfeinrichtung  hat  über  das  Ergebnis  der  Prüfung  einen  

Prüfvermerk  zu  verfassen  und  diesen  als  Teil d es  Verwendungsnachweises  vorzulegen.  

17 



























22 von 38 in Zusammenstellung



 

Die  Gliederung  des  Sachberichtes  wird  vorgegeben.  Er  muss  Aussagen  zur  Projektwirkung  und  

zur  Zielerreichung,  einschließlich  der  Querschnittsziele  enthalten.  Im  Sachbericht  sind  die  Verwen

dung  der  Zuwendung  einerseits  sowie  die  erzielten  Ergebnisse  andererseits  im  Einzelnen  dar- und  

den  vorgegebenen  Zielen  gegenüberzustellen  (Erfolgskontrolle).  Es  ist  auf  die  wichtigsten  Positio

nen  des  zahlenmäßigen  Nachweises  einzugehen  und  die  Notwendigkeit  und  Angemessenheit  der  

geleisteten  Arbeit  zu  erläutern.  Das  BMFSFJ  führt  im  Rahmen  des  Bundesprogramms  und  seiner  

Förderschwerpunkte  eine  begleitende  Erfolgskontrolle  durch.  Entsprechende  Termine  und  not

wendige  Berichte  werden  mit  dem  Zuwendungsbescheid  geregelt.  

Eine  Anpassung  der  Ziele  an  geänderte  Umstände  ist  innerhalb  des  Förderzeitraumes  nur  in  Ab

sprache  mit  der  Regiestelle  zulässig.  

6.  Qualitätssicherung  

6.1  Regiestelle  

Mit  der  Umsetzung  des  Bundesprogramms  „Demokratie  leben!  Aktiv  gegen  Rechtsextremis-
mus,  Gewalt  und  Menschenfeindlichkeit“  ist  die  Regiestelle  im  BAFzA  betraut.  Sie  hat  die  Auf

gabe,  die  Implementierung  des  Programms  sicherzustellen  und  zur  Weiterentwicklung  beizutra

gen.  Wichtige  Bestandteile  der  Arbeit  der  Regiestelle  sind  dabei  die  nähere  Programmausgestal

tung,  die  Programmumsetzung  sowie  eine  programmbezogene  Öffentlichkeitsarbeit.  

6.2  Qualitätssicherung,  Monitoring,  Evaluation  und  Transfer  

Die  Sicherung  der  Qualität  der  Umsetzung  der  „Partnerschaften  für  Demokratie“  ist  als  eine  stän

dige  begleitende  Aufgabe  der  Zuwendungsempfänger  und  der  Regiestelle  des  Programms  zu  be

trachten.  Die  Regiestelle  stellt  im  Auftrag  und  in  enger  Abstimmung  mit  dem  Bundesministerium  

das  zuwendungsrechtliche  Monitoring  sicher.  

Durch  die  Zuwendungsempfänger  sind  die  erforderlichen  Ressourcen  und  Informationen  sicherzu

stellen  sowie  effizient  zu  lenken  und  zu  leiten,  damit  die  gestellten  Projektziele  erreicht  werden  

können  und  während  der  Durchführungsphase  eine  gezielte  Steuerung  im  Sinne  der  Erreichung  

der  Gesamtzielstellung  möglich  ist.  Die  Zuwendungsempfänger  entwickeln  und  nutzen  spezifische  

Systeme  der  Selbstevaluation  und  der  Evaluation  der  Praxis  seiner  Tätigkeitsbereiche.  Ziele,  Pra

xis  und  Zielerreichung  sind  regelmäßig  zu  prüfen.  

Die  Zuwendungsempfänger  sind  darüber  hinaus  zur  Teilnahme  an  qualitativen  und  quantitativen  

Erhebungen  sowie  ggf.  Fachworkshops  der  Programmevaluation  /  wissenschaftlichen  Begleitung  

verpflichtet.  Näheres  regelt  der  Zuwendungsbescheid.  Der  Zuwendungsempfänger  verpflichtet  sich  

ferner  zur  Teilnahme  am  programmweiten  Transfer.  Hierfür  ist  u.  a.  die  Teilnahme  an  den  durch  

das  BAFzA  angebotenen  Veranstaltungen  einzuplanen.  

7.  Inkrafttreten  
Die  Leitlinie  tritt  vorbehaltlich  der  Verabschiedung  des  Haushaltsgesetzes  2018  und  der  Bereitstel

lung  von  Haushaltsmittel i n  der  erforderlichen  Höhe  zur  Umsetzung  des  Bundesprogramms  –  wie  

im  Regierungsentwurf  enthalten  –  in  Kraft.  

18 

























23 von 38 in Zusammenstellung



 

1 
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1 Ausgangssituation und Zielsetzung des Bundesprogramms 

1.1 Ausgangssituation 

Deutschland ist ein demokratisches und weltoffenes Land, das einer vielfältigen Gesellschaft Raum 

und Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Basis dafür ist das Grundgesetz, dessen Errungenschaften nicht 

selbstverständlich existieren. Sie sind das Resultat einer langen Entwicklung, bei der sehr viele mutige 

und engagierte Menschen immer wieder für diese Werte eingetreten sind, die heute das 

gesellschaftliche Fundament bilden. 

Für ein friedliches, vielfältiges, gleichberechtigtes Zusammenleben in Deutschland wird – neben 

sicherheitspolitischen Aufgaben und der Durchsetzung des Rechtsstaats – eine proaktive 

Demokratieförderung und eine nachhaltige Präventionsarbeit im Zusammenwirken von Kommunen, 

Ländern und dem Bund mit der Zivilgesellschaft gebraucht. Besonders Rechtsextremismus, 

islamistischer Extremismus und auch linker Extremismus, so wie Ideologien der Ungleichwertigkeit 

und darauf bezogene Diskriminierungen gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im 

Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird bereits seit 2015 ein breit angelegter Präventionsansatz 

verfolgt, der alle demokratiefeindlichen Phänomene und Orte der Prävention in den Blick nimmt. 

Die wehrhafte Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft. Das aktive Eintreten für die Werte 

des Grundgesetzes, die Förderung eines lebendigen, vielfältigen und demokratischen 

Zusammenlebens sowie die Präventionsarbeit gegen Extremismus und Ideologien der 

Ungleichwertigkeit sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Sie können nur gemeinschaftlich und 

gesamtgesellschaftlich gelöst werden und müssen an den Herausforderungen, Problemen und 

Bedürfnissen vor Ort ansetzen. 

1.2 Zielsetzung des Bundesprogramms 

Das Bundesprogramm bleibt eine zentrale Säule der Strategie der Bundesregierung zur 

Extremismusprävention und Demokratieförderung und verfolgt weiterhin die dort festgelegten 

übergreifenden Ziele. 

Zahlreiche Initiativen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland setzen 

sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander ein. Das Bundesprogramm 

„Demokratie leben!“ fördert zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie, für Vielfalt und 

gegen Extremismus auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene. Die 

Projektförderung des Bundesprogramms zielt auf die Weiterentwicklung der präventiv-

pädagogischen Fachpraxis ab, unterstützt das Engagement für Demokratie und stärkt 

zivilgesellschaftliche Strukturen. Für die zweite Förderperiode (2020 bis 2024) werden die Ziele des 

Bundesprogramms neu justiert und stärker fokussiert – vor allem mit Blick auf die aktuellen, 
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gesellschaftlichen Herausforderungen und auf Grundlage der gewonnenen Erfahrungen aus der 

ersten Förderperiode (2015 bis 2019). „Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus 

vorbeugen.“ sind die Kernziele von „Demokratie leben!“. Dieser inhaltliche Dreiklang ist 

handlungsleitend. 

Zielgruppe des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, 

deren Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen, junge Erwachsene aber auch ehren-, neben- 

und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe und an anderen Sozialisationsorten Tätige, 

Multiplikator*innen sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen. 

 

Im Bundesprogramm gibt es vier Handlungsbereiche: 

1. Kommune: 

Förderung lokaler „Partnerschaften für Demokratie“; 

2. Länder: 

Förderung von Demokratiezentren zur landesweiten Koordinierung und Vernetzung sowie von 

Mobiler Beratung, Opferberatung, Distanzierungs- und Ausstiegsberatung; 

3. Bund: 

Förderung von Kompetenzzentren und Kompetenznetzwerken auf Bundesebene; 

4. Modellprojekte: 

Förderung von Modellprojekten in den drei Handlungsfeldern Demokratieförderung, 

Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention. Die Handlungsfelder wiederum gliedern sich in 

einzelne Themenfelder auf. 

 

2 Gegenstand der Förderung  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den Handlungsbereich Kommune:  

„Partnerschaften für Demokratie“.  

Die „Partnerschaften für Demokratie“ sollen die zielgerichtete Zusammenarbeit aller vor Ort 

relevanten Akteur*innen für Aktivitäten gegen lokal relevante Formen von Extremismus und 

Ideologien der Ungleichwertigkeit, Gewalt und Menschenfeindlichkeit sowie für die Entwicklung 

eines demokratischen Gemeinwesens unter aktiver Beteiligung der Bürger*innen unterstützen und 

zur nachhaltigen Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse in diesen Themenfeldern beitragen. 

Im partnerschaftlichen Zusammenwirken, insbesondere von kommunaler Verwaltung und 

Zivilgesellschaft, wird eine lebendige und vielfältige Demokratie vor Ort sowie eine Kultur der 
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Kooperation, des respektvollen Miteinanders, der gegenseitigen Anerkennung und Unterstützung 

gestärkt.  

Ziele sind die Förderung und Stärkung des vielfältigen demokratischen Engagements durch die 

Stärkung einer lebendigen, Zivilgesellschaft vor Ort, die Etablierung und Entwicklung von Verfahren 

der demokratischen Beteiligung (einschließlich der Entwicklung und Erprobung innovativer 

Beteiligungsansätze), die gesellschaftliche Sensibilisierung in Bezug auf alle demokratie- und 

rechtstaatsfeindliche Phänomene und die Stärkung des öffentlichen Engagements hiergegen (u. a. 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie darauf bezogene Formen der Diskriminierung); die 

Umsetzung fachlicher Ansätze im Rahmen unterschiedlicher Projekte; der Aufbau von Knowhow im 

Umgang mit programmrelevanten Herausforderungen oder Problemlagen; die Entwicklung einer 

Kultur der Unterstützung und Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements in allen Themenfeldern 

des Programms als auch der Dialog zu Sicherheit und Prävention. 

Daneben sind Inhalte zur Förderung der Bearbeitung lokaler Herausforderungen relevant. Dazu 

gehört die Analyse der vorhandenen Situation, Ressourcen und bestehender Kompetenzen, die 

Unterstützung der Reaktionsfähigkeit auf sozialräumliche Konfliktlagen und die Entwicklung von 

kommunalen Strategien sowie darüber hinaus von Handlungskonzepten bei demokratiefeindlichen 

Vorfällen. Aktivitäten gegen Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, insbesondere 

auch gegen Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit sowie 

Homosexuellen- und Transfeindlichkeit bzw. darauf bezogenen Formen der Diskriminierung sollen 

unterstützt werden. Weiter sind Konzepte zur Förderung der Ausgestaltung einer vielfältigen lokalen 

Kultur des Zusammenlebens wie die Gestaltung des demokratischen Zusammenlebens in der 

Einwanderungsgesellschaft von Bedeutung. Eine Schaffung von Orten des respektvollen 

Miteinanders, konstruktiven Dialogs und Debattierens zur Auseinandersetzung mit 

programmrelevanten Inhalten wird empfohlen. 

„Partnerschaften für Demokratie“ sind partizipativ, paritätisch und gemeinwesenorientiert aufgebaut. 

Die Akteur*innen analysieren und widmen sich lokalen bzw. regionalen Herausforderungen und 

erarbeiten Konzepte für eine lebendige, demokratische Gesellschaft und zivilgesellschaftliches 

Engagement vor Ort. In die Gestaltungs- und Partizipationsprozesse können alle staatlichen und 

demokratischen nicht-staatlichen Organisationen und Institutionen einbezogen werden. Darüber 

hinaus sind Schnittstellen (sofern vorhanden) mit anderen Bundesprogrammen (wie z. B. 

„Mehrgenerationenhäuser“, „Zusammenhalt durch Teilhabe“, „Soziale Stadt“) möglich. 
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2.1 Federführendes Amt 

Die kommunale Gebietskörperschaft trägt die Verantwortung für die „Partnerschaft für Demokratie“ 

und bestimmt ein Federführendes Amt. Das Federführende Amt in der Kommune ist zentraler 

Ansprechpartner vor Ort und übernimmt die Berufung und Organisation einer Koordinierungs- und 

Fachstelle, des Begleitausschusses und einer bedarfsgerechten Form der Jugendbeteiligung. Der 

Begleitausschuss sollte im Rahmen eines partizipativen Prozesses mit zivilgesellschaftlichen und 

weiteren relevanten lokalen Akteur*innen besetzt werden. Das Federführende Amt ist zuständig für 

die rechtsverbindliche Antragstellung auf Zuwendung von Bundesmitteln aus dem Bundesprogramm, 

für die Weiterleitung der zugewendeten Bundesmittel an Dritte, für die ordnungsgemäße 

Mittelverwendung sowie die Abrechnung der Fördermittel gegenüber der Regiestelle 

(Verwendungsnachweis) und die damit zusammenhängende Erstprüfung der ordnungsgemäßen 

Verwendung der Bundesmittel. 

2.2 Koordinierungs- und Fachstelle 

Für die Umsetzung der „Partnerschaften für Demokratie“ wird zusätzlich bei einem freien Träger eine 

Koordinierungs- und Fachstelle eingerichtet. Diese kann in begründeten Ausnahmefällen auch in der 

kommunalen Verwaltung angesiedelt werden. Sofern dafür die Kommune selbst entsprechende 

Personal- und Sachaufwendungen zur Verfügung stellt und die fachlichen Ressourcen vorhanden 

sind. Zu den Aufgaben der Koordinierungs- und Fachstelle gehören die Gesamtkoordination der 

„Partnerschaft für Demokratie“ in Zusammenarbeit mit dem Federführenden Amt, dem 

Begleitausschuss und weiteren Akteur*innen der Partnerschaft. Außerdem die inhaltlich-fachliche 

Beratung von Projektträgern und die Begleitung von Einzelmaßnahmen sowie die Koordinierung der 

Arbeit des Begleitausschusses und des Jugendforums. Ferner sind die Stellen zuständig für die 

Öffentlichkeits- und lokale/regionale Vernetzungsarbeit, die Beratung und Unterstützung von 

Bürger*innen sowie die Fortbildung, fachliche Qualifizierung (z. B. durch Coaching, etc.) und 

Beratung von relevanten an der Partnerschaft beteiligten Akteur*innen. 

2.3 Begleitausschuss 

Wesentliches Element für eine „Partnerschaft für Demokratie“ ist die Bildung eines 

Begleitausschusses, der neben Vertreter*innen aus möglichst allen relevanten Ressorts der 

kommunalen Verwaltung und anderer staatlicher Institutionen mehrheitlich mit lokalen bzw. 

regionalen Handlungsträgern aus der Zivilgesellschaft besetzt wird. Der Begleitausschuss ist für die 

strategische Planung und Organisation zuständig. Der Ausschuss legt die Eckpunkte der 

Gesamtstrategie nach Beratung in der „Demokratiekonferenz“ fest und entscheidet, welche 

Einzelmaßnahmen aus dem Aktions- und Initiativfonds der Zielerreichung dienen und spricht jeweils 
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eine Förderempfehlung aus. Der Begleitausschuss nimmt die beschriebenen Aufgaben als regelmäßig 

tagendes Gremium wahr und schreibt das strategische Gesamtkonzept regelmäßig fort. Es wird 

empfohlen, sich eine Geschäftsordnung zu geben. 

2.4 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

Die Koordinierungs- und Fachstelle sowie das Federführende Amt laden gemeinsam mindestens 

einmal im Jahr alle relevanten zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Organisationen vor Ort und 

Verantwortliche aus Politik und Verwaltung zu einem Arbeitstreffen („Demokratiekonferenz“) ein. 

Das gewählte Format dient dazu, Stand, Ziele und Ausrichtung der weiteren Arbeit in der 

„Partnerschaft für Demokratie“ partizipativ zu reflektieren. Die Umsetzung des zu erarbeitenden 

Konzepts soll durch Beschlüsse der gewählten Kreis- oder Gemeindevertretungen unterstützt 

werden. Eine Kooperationsvereinbarung mit klaren Aufgabenbeschreibungen zwischen 

federführendem Amt, Koordinierungs- und Fachstelle und Begleitausschuss wird empfohlen. Ferner 

soll durch geeignete Maßnahmen die Arbeit einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und für 

eine Mitwirkung geworben werden. Die Partnerschaft soll über eine eigene Online-Darstellung 

(Homepage, Soziale Medien o.ä.) verfügen, deren Daten stets aktuell zu halten sind und die über die 

Homepage des Bundesprogramms zu erreichen ist. 

2.5 Jugendforum 

Zur Stärkung der Beteiligung von jungen Menschen an der „Partnerschaft für Demokratie“ wird ein 

Jugendforum eingerichtet sowie ein Jugendfonds bereitgestellt. Hilfreich kann dazu die Nutzung 

bereits vorhandener Strukturen sein, wie z.B. Jugendringe, Jugendparlamente und/oder 

Jugendbeiräte. Das Jugendforum wird von Jugendlichen in einer selbst gewählten Form eigenständig 

organisiert und geleitet. Das Jugendforum ist im Begleitausschuss angemessen personell und mit 

Stimmrecht vertreten. Es arbeitet eigenständig zur Ausgestaltung der Partnerschaft. Die Beschlüsse 

des Jugendforums können durch die Etablierung einer Form der Zusammenarbeit mit den gewählten 

Kreis- oder Gemeindevertretungen stärkere Wirkung entfalten. Die Aktivitäten des Jugendforums 

sind von allen Gremien der „Partnerschaft für Demokratie“ umfassend zu unterstützen, fachlich zu 

begleiten und in der Öffentlichkeitsarbeit abzubilden. Es wird empfohlen, dass sich das Jugendforum 

ein Statut/eine Geschäftsordnung gibt. 

2.6 Ziele und zu erstrebende Wirkungen im Handlungsbereich Kommune 

Ziele: 
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• Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung werden auf kommunaler Ebene als 

relevante Handlungsfelder implementiert. 

• Aufbau und Ausbau von Maßnahmen zur Prävention gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit (Vielfaltgestaltung) werden auf kommunaler Ebene gefördert. 

• Die Begleitausschüsse arbeiten auf eine lokale Verstetigung der Partnerschaften für 

Demokratie hin. 

• Formate zur gemeinsamen Strategieentwicklung für Demokratie und gegen Radikalisierung 

auf kommunaler Ebene werden eingesetzt und gefördert. 

• Der Ausbau des kommunalen/regionalen Netzwerks aus kommunalen Organisationen, 

Politik und Zivilgesellschaft wird vorangetrieben. 

• Jugendliche beteiligen sich aktiv an den Partnerschaften für Demokratie (inkl. Mitwirkung in 

den Gremien). 

• Partnerschaften für Demokratie reagieren auf aktuelle und lokale sozialpolitische 

Herausforderungen. 

Wirkungen: 

• Die Koordinierungs- und Fachstellen befördern das Agenda Setting der Programmthemen, 

aktivieren das Engagement der Akteure in Bezug auf Themenstellungen der Partnerschaften 

für Demokratie und beteiligen sich am überregionalen Austausch zwischen 

programmrelevanten Akteuren. 

• Die Arbeit im Begleitausschuss führt zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

Staat und Zivilgesellschaft, stärkt die Vernetzung relevanter Akteure vor Ort und trägt zur 

nachhaltigen Verankerung der Partnerschaft für Demokratie auf lokaler Ebene bei. 

• Die Anzahl der faktischen Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen nimmt zu, sie erhalten 

mehr Entscheidungsbefugnisse im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie und 

engagieren sich zunehmend in den aktuellen Themenschwer-punkten Rechtsextremismus- 

und Demokratieförderung. 

• Die Partnerschaften für Demokratie sind bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen flexibel im 

Hinblick auf Inhalte und Zielgruppen und befördern die Umsetzung der Leitprinzipien des 

Bundesprogramms. 
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• Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und 

Extremismusprävention (z. B. Prävention gegen Rechtsextremismus, religiös begründeten 

Extremismus sowie linken Extremismus) sowie weitere drohende Formen der Radikalisierung 

auf kommunaler Ebene ist handlungsleitend. 

• Die Etablierung und Akzeptanz der Gremien (federführendes Amt, Begleitausschuss, 

Koordinierungs- und Fachstelle sowie Jugendforum) sowie Ausbau und Intensivierung ihrer 

Zusammenarbeit sind handlungsleitend.  Der Einbezug weiterer, bedeutender lokaler 

Strukturen - außerhalb des Bundesprogramms - ist gewünscht. 

• Die Sicherstellung des Transfers der gewonnenen Ergebnisse nach Ende der 

Bundesförderung in die Regelstrukturen auf kommunaler Ebene ist zu gewährleisten. 

3 Fördervoraussetzungen 

Es werden Kommunen ab einer Größe von mindestens 15.000 Einwohner*innen gefördert. 

 

Ergänzend zu den Festlegungen zu Art und Umfang sowie Höhe der Zuwendung in Nr. V. der 

Förderrichtlinie Demokratie leben! ist eine weitere Voraussetzung für eine Förderung die zusätzliche 

Erbringung von Eigenanteilen durch die Kommunen:  

Eigenanteile sind die Bereitstellung von Personal sowie von Sachmitteln innerhalb der 

Kommunalverwaltung für die Steuerung der „Partnerschaft für Demokratie“. Es müssen in jedem Fall 

mindestens 0,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) zur Verfügung gestellt werden. Diese können über in der 

Kommunalverwaltung bereits bestehende Personalkontingente oder eine neu zu schaffende Stelle 

erbracht werden. 

 

Darüber hinaus ist zur Umsetzung der „Partnerschaft für Demokratie“ eine Koordinierungs- und 

Fachstelle (bei einem freien Träger) mit finanziellen Personalmitteln in Höhe von mindestens einem 

Stellenanteil von 0,5 VZÄ sowie zzgl. Sachmitteln auszustatten. Die betreffenden Personal- und 

Sachausgaben können bis zu 50,00 % der Gesamtausgaben der „Partnerschaft für Demokratie“ 

betragen. Dabei ist darauf zu achten, dass eine fachliche Eignung des Trägers einerseits und seiner 

mit den Koordinierungs- und Fachaufgaben befassten Mitarbeiter*innen andererseits gegeben sein 

muss, um die erforderlichen Aufgaben sachgerecht und ordnungsgemäß umzusetzen.  

 

Ist in Ausnahmefällen die Ansiedlung der einzurichtenden Koordinierungs- und Fachstelle in der 

kommunalen Verwaltung selbst, bspw. im Federführenden Amt, vorgesehen, muss weiteres 

kommunales Personal mit fachlicher Eignung und mindestens 0,5 VZÄ zur Verfügung gestellt 
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werden. Eine Finanzierung dieser dann kommunalverwaltungs-internen Personalstellenanteile aus 

Bundesmitteln ist ausgeschlossen, jedoch kann dann der Planungsansatz für die weiteren Ausgaben 

(siehe nachfolgend) unter Beachtung der einzubringenden Eigenmittel/Drittmittel höher ausfallen. 

Im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ müssen mindestens 50,00 % der Gesamtausgaben 

insgesamt für die Umsetzung von Aufgaben in folgenden Bereichen verwendet werden: 

• für den Aktions- und Initiativfonds zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen 

(Orientierungsgröße bei Maximalförderbetrag: mindestens 35.000 EUR), 

• für den Jugendfonds zur Partizipation und Umsetzung von Einzelmaßnahmen 

(Orientierungsgröße bei Maximalförderbetrag: mindestens 10.000 EUR) 

• und für Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation, Vernetzung und Coaching sowie zur Erstellung 

einer Situations- und Ressourcenanalyse (Orientierungsgröße bei Maximalförderbetrag: 

mindestens 5.000 EUR). 

Sollten die Gesamtausgaben der „Partnerschaft für Demokratie“ 100.000,00 EUR unterschreiten, 

können sich diese Orientierungsgrößen in begründeten Fällen entsprechend verändern. 

Zuwendungsempfänger*innen können ausschließlich kommunale Gebietskörperschaften und 

Zusammenschlüsse von kommunalen Gebietskörperschaften sein.  

Das Bundesprogramm dient nicht der Reduzierung von kommunalen Ausgaben. 

4 Verfahren 

Die Einreichung der detaillierten Förderanträge erfolgt in schriftlicher und elektronischer Form unter 

Nutzung der dazu vorgegebenen Formulare beim 

 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, 
Regiestelle „Demokratie leben!“ – Standort Schleife, Referat 304 

Spremberger Str. 31, 02959 Schleife 

 

Dafür müssen die vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zur 

Verfügung gestellten Antragsformulare im Förderportal benutzt werden. 

Die eingereichten Anträge werden vom BAFzA statistisch erfasst und entsprechend gespeichert. Sie 

werden auf Vollständigkeit sowie auf die Einhaltung der Fördervoraussetzungen geprüft. 

Die Anträge enthalten die zu unterzeichnende Erklärung, dass das beantragte Vorhaben noch nicht 

begonnen wurde und keine weitere öffentliche Förderung aus anderen Programmen des Bundes für 

die geplanten Maßnahmen bestehen. 

Für Rückfragen zur Antragstellung können Sie sich an die Regiestelle im BAFzA wenden. 
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4.1 Antragsverfahren Änderungsanträge 

Abweichungen vom Zuwendungsbescheid und von den für die Bewilligung maßgebenden 

Umständen bedürfen grundsätzlich der vorherigen Zustimmung der Regiestelle. 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) enthalten 

Regelungen, wonach bestimmte Abweichungen vom verbindlichen Finanzierungsplan zulässig sind, 

ohne dass es hierzu eines Antrags auf Änderung des Zuwendungsbescheides bedarf. Darüber 

hinausgehende Abweichungen erfordern einen Antrag auf Änderung des Zuwendungsbescheides. 

Ein Änderungsantrag muss rechtzeitig (in der Regel 4 Wochen) vor Durchführung der beabsichtigten 

Maßnahmen im Förderportal „Demokratie leben!“ an das BAFzA übermittelt werden. Der Antrag 

muss eine fachliche Begründung der Änderung enthalten, die Ursachen für die Änderung erläutern 

und die finanziellen Auswirkungen der beabsichtigten Änderung darstellen. 

Änderungsanträge sind insbesondere erforderlich, wenn 

• der Bewilligungszeitraum verlängert werden soll; 

• es formale Änderungen im Projekt gibt (z.B. Projekttitel); 

• der Zuwendungszweck verändert bzw. erweitert werden soll; 

• zusätzliche Deckungsmittel zur Projektfinanzierung hinzutreten; 

• auf bewilligte Fördermittel verzichtet werden soll oder 

• eine Überschreitung der Einzelansätze des verbindlichen Finanzierungsplanes um mehr als 

20,00 % vorliegt. 

Näheres regelt der Zuwendungsbescheid. 

4.2 Antragsverfahren Folgeanträge 

Entspricht der Bewilligungszeitraum nicht der beantragten Projektlaufzeit, ist rechtzeitig vor Ablauf 

des Bewilligungszeitraumes (i. d. R. endet der Bewilligungszeitraum mit Ablauf des Kalenderjahres 

zum 31.12.) ein Folgeantrag erforderlich.  

Über die Fristen und Termine für Folgeanträge werden Sie durch das BAFzA informiert. 

4.3 Bewilligungsverfahren 

Förderanträge werden nach qualitativen Kriterien bewertet und unter Berücksichtigung des 

erheblichen Bundesinteresses sowie der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgewählt. 

 

Die Regiestelle „Demokratie leben!“ im BAFzA bewilligt die Zuwendungen auf der Grundlage der 

Entscheidung des BMFSFJ durch schriftlichen Zuwendungsbescheid. 
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Die maximale Projektlaufzeit beträgt fünf Jahre; der Bewilligungszeitraum endet in jedem Falle zum 

31. Dezember 2024. Bei mehrjährig konzipierten Projekten werden die Zuwendungsbescheide in der 

Regel für die Dauer der beantragten Projektlaufzeit erlassen, sofern die Antragstellerin ihrerseits bzw. 

der Antragsteller seinerseits die Sicherung der Gesamtfinanzierung des Vorhabens nachweist und 

ausreichend Haushaltsmittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung stehen. In den 

Projektkonzeptionen müssen jedoch klar abgrenzbare Arbeitsergebnisse für jedes Förderjahr definiert 

sein. 

 

Eine Bewilligung steht unter dem Vorbehalt zur Verfügung stehender Haushaltsmittel in 

entsprechendem Umfang. Der Umfang der Fördermittelkontingente kann im Laufe des 

Haushaltsjahres nach Verfügbarkeit der Bundesmittel und Antragslage durch Festlegungen des 

BMFSFJ geändert werden. 

4.4 Nachweis der Verwendung der Zuwendung 

Die Verwendung der Zuwendung ist entsprechend den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides 

und den Regelungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften der 

Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Zwischen- bzw. Verwendungsnachweise).  

Dafür müssen die vom BAFzA zur Verfügung gestellten Formulare im Förderportal benutzt werden.  

Näheres regeln der Zuwendungsbescheid und das Merkblatt zum Verwendungsnachweis. 

4.5 Ausnahmeklausel 

Die Regiestelle im BAFzA kann in besonderen und begründeten Ausnahmefällen nach vorheriger 

Zustimmung durch das BMFSFJ von den hier dargelegten Bestimmungen abweichen. 
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Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend

Richtlinie  
zur Förderung von Projekten der Demokratieförderung, 
der Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention 

(Förderrichtlinie Demokratie leben!)

Vom 5. August 2019

Auf Grundlage der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsord-
nung (BHO) sowie der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
Nr. 15.2 zu § 44 BHO (VV-BHO) erlässt das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
diese Richtlinie.

Inhalt
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I. Förderziel und Zuwendungszweck

(1) Der Bund gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO 
eine Zuwendung zur Deckung von notwendigen Ausgaben 
des Zuwendungsempfängers bzw. der Zuwendungsempfän-
gerin für die Umsetzung von Projekten zur Förderung des 
Erhalts und der Stärkung der Demokratie, der Gestaltung 
von Vielfalt in der Gesellschaft und der Vorbeugung gegen 
Extremismus. Im Handlungsfeld Demokratieförderung 
wird das Ziel verfolgt, demokratische Teilhabe und zivilge-
sellschaftliche Konfliktregulierung zu stärken. Im Hand-
lungsfeld Vielfaltgestaltung sollen Projekte das Verständnis 
für die Selbstverständlichkeit von Vielfalt und Respekt, die 
Anerkennung von Diversität und die Arbeit gegen Ideologi-
en der Ungleichwertigkeit fördern. Im Handlungsfeld Ext-
remismusprävention werden die zentralen Formen ideologi-
scher Radikalisierung bearbeitet: Rechtsextremismus, isla-
mistischer Extremismus und linker Extremismus.

(2) Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.

II. Gegenstand der Förderung

(1) Die Maßnahmen werden in vier Handlungsbereichen 
durchgeführt. Handlungsbereiche sind Bund (lit. a), Land 
(lit. b), Kommune (lit. c) und Modellprojekte (lit. d).

a. Zur Wahrnehmung bundeszentraler Aufgaben im Be-
reich der Demokratieförderung, der Vielfaltgestaltung 
und der Extremismusprävention werden auf Bundesebe-

ne Kompetenzzentren und Kompetenznetzwerke einge-
richtet. In den Kompetenzzentren und Kompetenznetz-
werken sollen Träger oder Trägerverbünde die inhaltliche 
Expertise im jeweiligen Themenfeld weiterentwickeln 
und diese Expertise bundesweit zur Verfügung stellen 
(z.B. durch fachliche Beratung). Sie nehmen darüber hin-
aus im Bundesprogramm folgende Aufgaben im The-
menfeld wahr: Organisation und Durchführung von 
Fachaustauschen, Qualifizierung und Transfer in die Re-
gelstrukturen sowie Unterstützung bei der Entwicklung 
von fachlichen Standards.

b. Die Landes-Demokratiezentren als Einrichtung auf Lan-
desebene wirken vor allem auf eine Stärkung der demo-
kratischen Kultur in dem jeweiligen Bundesland und da-
mit in der Gesellschaft hin. Ziel ist die Etablierung von 
Landes-Demokratiezentren als Ansprechpartner insbe-
sondere für die Akteurinnen und Akteure im Programm 
„Demokratie leben!“ und die Ausgestaltung einer nach-
haltigen Beratungs-, Informations- und Vernetzungs-
struktur auf Landesebene. Dabei ist die Bündelung und 
Vernetzung überregionaler und regionaler sowie lokaler 
Maßnahmen der Demokratieförderung, Prävention und 
Intervention (insbesondere der Beratung) im Gegen-
standsbereich des Programms auf der Ebene des jeweili-
gen Landes als Schwerpunkt der Arbeit anzusehen. Die 
territoriale Größe und die bereits in den Ländern entwi-
ckelten Strukturen sollen bei der Ausgestaltung von Bün-
delung und Vernetzung Berücksichtigung finden.

c. Für den Handlungsbereich Kommune steht die Arbeit 
der lokalen „Partnerschaften für Demokratie“. Die Part-
nerschaften für Demokratie unterstützen die zielgerich-
tete Zusammenarbeit aller vor Ort relevanten Akteurin-
nen und Akteure für Aktivitäten gegen Extremismus, 
Gewalt und die unterschiedlichen Ausprägungen grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit sowie für die Ent-
wicklung eines demokratischen Gemeinwesens unter ak-
tiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und tragen 
zur nachhaltigen Entwicklung lokaler und regionaler 
Bündnisse in diesen Themenfeldern bei. Die konkrete in-
haltliche Ausgestaltung einer Partnerschaft für Demo-
kratie richtet sich nach den lokalen und regionalen Erfor-
dernissen.

d. Modellprojekte entwickeln neue, innovative Ansätze und 
erproben diese. Die mit der Umsetzung betrauten zivil-
gesellschaftlichen Träger werden dabei – soweit dies kon-
zeptionell und zielgruppenspezifisch möglich ist – mit 
den Regelstrukturen insbesondere der Kinder- und Ju-
gendhilfe kooperieren. Die Modellprojekte sind entlang 
der drei Handlungsfelder Demokratieförderung, Viel-
faltgestaltung sowie Extremismusprävention thematisch 
gegliedert. Die Handlungsfelder wiederum gliedern sich 
in einzelne Themenfelder auf.

(2) Die Maßnahmen in den Handlungsbereichen des Pro-
gramms werden ergänzt durch bereichsübergreifende Maß-
nahmen der Programmbegleitung und -unterstützung wie 
Forschungsvorhaben, Qualifizierungs-, Begleit-, Unterstüt-
zungs- und Vernetzungsmaßnahmen, Programmevaluation 
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und wissenschaftliche Begleitung sowie durch Maßnahmen 
im Rahmen eines Innovationsfonds.

(3) Durch das Vorhalten eines Budgets für innovative Pro-
jekte (Innovationsfonds) werden künftig verstärkt bedarfs-
gerechte und anlassbezogene Anregungen zur fachpoliti-
schen Weiterentwicklung gegeben. Über die Förderung von 
innovativen Projekten und Maßnahmen, die maximal auf ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren angelegt sind, werden kon-
krete Konzeptentwicklungen für Demokratieförderung, 
Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention in Deutsch-
land unterstützt, die räumliche und zielgruppenspezifische 
Bedarfe gezielt berücksichtigen. Hierdurch soll noch schnel-
ler und besser auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
und aktuelle Herausforderungen reagiert werden können.

(4) Zielgruppe des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, deren Eltern, 
Familienangehörige und Bezugspersonen, junge Erwachsene 
aber auch ehren-, neben- und hauptamtlich in der Kinder- 
und Jugendhilfe und an anderen Sozialisationsorten Tätige, 
Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren sowie staatliche 
und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. 

III.  Zuwendungsempfängerinnen, Zuwendungs-
empfänger und Zuwendungsvoraussetzungen

(1) In den Handlungsbereichen Land (Landes-Demokratie-
zentren, Nr. II lit. b) und Kommune (Partnerschaft für De-
mokratie, Nr. II  lit. c) sind Gebietskörperschaften und Zu-
sammenschlüsse von Gebietskörperschaften Zuwendungs-
empfängerin bzw. Zuwendungsempfänger.

(2) In allen übrigen Handlungsbereichen sind juristische 
Personen des privaten Rechts und deren Zusammenschlüsse, 
die gemeinnützig i. S. d. §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO) sind 
bzw. ersatzweise, bis zur Erlangung der Gemeinnützigkeit 
nach §§ 51 ff. AO den Nachweis der Stellung eines erfolgs-
versprechenden Antrags auf Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit führen, Zuwendungsempfängerin bzw. Zuwendungs-
empfänger. Weitere notwendige Voraussetzungen können in 
den Förderaufrufen festgelegt werden.

(3) Im Rahmen der Programmbegleitung und -unterstüt-
zung sowie in anderen begründeten Fällen können Zuwen-
dungen darüber hinaus auch an juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts vergeben werden und es können zusätz-
lich solche juristische Personen des privaten Rechts als Zu-
wendungsempfängerin bzw. Zuwendungsempfänger zuge-
lassen werden, deren Gesellschaftervertrag bzw. deren Sat-
zung grundsätzlich mit den Anforderungen der Gemeinnüt-
zigkeit i. S. d. §§ 51 ff. AO vereinbar sind.

(4) Im Handlungsbereich Modellprojekte (Nr. II. lit. d) dür-
fen maximal zwei Projekte von demselben Zuwendungs-
empfänger bzw. derselben Zuwendungsempfängerin eine 
Zuwendung erhalten. Im Handlungsfeld Extremismusprä-
vention wird im Themenfeld „Prävention und Deradikalisie-
rung im Strafvollzug und in der Bewährungshilfe“ lediglich 
ein Projekt pro Land gefördert. Die Regelung des Satzes 1 
findet auf das in Satz 2 genannte Themenfeld keine Anwen-
dung. 

(5) Die Träger aller geförderten Maßnahmen müssen auf 
dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung stehen und haben eine den Zielen des Grundgesetzes 
förderliche Arbeit zu gewährleisten. Näheres regelt der Zu-
wendungsbescheid.

IV. Weiterleitung von Zuwendungen

(1) Eine Weiterleitung der Zuwendung durch Zuwendungs-
empfänger bzw. Zuwendungsempfängerinnen, die nicht zu-
gleich juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, ist 
ausschließlich in privatrechtlicher Form zulässig.

(2) Letztempfängerinnen bzw. Letztempfänger sind grund-
sätzlich juristische Personen des öffentlichen Rechts bzw. 
juristische Personen des Privatrechts.

V. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

(1) Die Zuwendungen werden als Projektförderung zur De-
ckung von notwendigen Ausgaben der Zuwendungsempfän-
gerin bzw. des Zuwendungsempfängers für einzelne, abge-
grenzte Projektvorhaben, deren Ergebnisse möglichst auf 
andere Träger oder Handlungsbereiche übertragbar sein sol-
len, gewährt.

(2) Die Zuwendungen werden grundsätzlich als Teilfinan-
zierung in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen ge-
währt. Dabei soll vorrangig von der Fehlbedarfs- oder der 
Anteilsfinanzierung Gebrauch gemacht werden.

(3) Die Gewährung einer Zuwendung setzt grundsätzlich 
den Einsatz von Eigen- bzw. Drittmitteln in Höhe von min-
destens 10 Prozent der Gesamtausgaben im Bewilligungs-
zeitraum voraus. 

(4) Die maximale Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 
im Handlungsbereich Bund 500.000,00 EUR je Zuwen-
dungsempfängerin bzw. Zuwendungsempfänger,
im Handlungsbereich Kommune 125.000,00 EUR je Part-
nerschaft für Demokratie,
im Handlungsbereich Modellprojekte 200.000,00 EUR je 
Projekt.

Im Handlungsbereich Land können die Länder einen So-
ckelbetrag von jeweils bis zu 900.000,00 EUR jährlich und 
einen zusätzlichen individuellen Anteil berechnet nach dem 
„Königsteiner Schlüssel“ an weiteren für diesen Handlungs-
bereich seitens des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vorgesehenen Programmmitteln er-
halten. Im Handlungsbereich Modellprojekte beträgt die 
maximale Höhe der jährlichen Förderung für Modellprojek-
te zur Prävention und Deradikalisierung im Strafvollzug 
und in der Bewährungshilfe abweichend von Satz 1 
500.000,00 EUR je Projekt. Die maximale Höhe der jährli-
chen Zuwendung beträgt für Maßnahmen im Rahmen des 
Innovationsfonds bis zu 100.000,00 EUR. Maßnahmen der 
Programmbegleitung und -unterstützung unterliegen keiner 
Förderhöchstgrenze.

(5) Zuwendungsfähig sind alle Ausgaben, die zur Durch-
führung der geförderten Maßnahme notwendig sind. Grund-
sätzlich nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen, die nach 
Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend schulunter-
richtlichen Zwecken, dem Hochschulstudium, der Berufs-
ausbildung außerhalb der Jugendsozialarbeit, dem Breiten- 
und Leistungssport, der religiösen oder weltanschaulichen 
Erziehung, der parteiinternen oder gewerkschaftsinternen 
Schulung, der Erholung oder der Touristik dienen, Maßnah-
men und Projekte mit agitatorischen Zielen, Maßnahmen, 
die im Rahmen institutioneller Förderungen des Bundes ge-
fördert werden sowie Maßnahmen des internationalen Ju-
gend- und Fachkräfteaustausches, wenn sie zu den Aufga-
benbereichen von binationalen Jugendwerken gehören und 
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der Art nach von diesen gefördert werden können sowie 
Maßnahmen, die zu den originären Aufgaben des Kinder- 
und Jugendplanes des Bundes gehören und ebenfalls der Art 
nach von diesem gefördert werden können. Darüber hinaus 
werden keine Maßnahmen gefördert, die ihrem Charakter 
nach durch das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
und/oder durch länderspezifische Regelungen abgedeckt 
werden. Alle beabsichtigten Maßnahmen müssen partizipa-
tiv angelegt sein und einem begründeten Bedarf entsprechen.

VI. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

(1) Die Fördermittel aus diesem Programm sollen grund-
sätzlich nicht als Komplementärmittel für andere Program-
me des Bundes eingesetzt werden.

(2) Sofern Mittel anderer öffentlicher Träger zur Finanzie-
rung herangezogen werden sollen, sind Nutzungsrechte des 
Bundes für alle Projektergebnisse sicherzustellen. Näheres 
regelt der Zuwendungsbescheid.

(3) Bei allen Veröffentlichungen ist sicherzustellen, dass Zu-
wendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger in 
geeigneter Weise auf die Förderung des Projektes im Rah-
men des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ hinwei-
sen. Dem Bund sind Benutzungsrechte und Schutzrechte 
einzuräumen bzw. übertragen zu lassen und seine angemes-
sene Beteiligung an den Erträgen aus solchen Rechten ist si-
cherzustellen. Näheres regelt der Zuwendungsbescheid.

(4) Dem Zuwendungsgeber ist die Berechtigung zu erteilen, 
über die einzelnen Förderprojekte in der Öffentlichkeit zu 
berichten, die Daten und Ergebnisse zu veröffentlichen und 
weiterzuverwenden.

(5) Die geförderten Träger verpflichten sich zur Teilnahme 
an den Maßnahmen der Qualitätssicherung, an Erhebungen 
der Programmevaluation/wissenschaftlichen Begleitung und 
der begleitenden Erfolgskontrolle sowie am programmwei-
ten Fachaustausch und Wissenstransfer. Hierfür hat u. a. eine 
Datenerhebung, eine Berichterstattung und die Teilnahme 
an den durch die Regiestelle und das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend angebotenen Veran-
staltungen zu erfolgen.

(6) Gender-, Diversity Mainstreaming sowie Inklusion sind 
als leitende Prinzipien grundlegend bei der Umsetzung des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

(7) In begründeten Fällen kann das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend Abweichungen von 
dieser Förderrichtlinie zulassen.

VII. Verfahren

(1) Mit der administrativen Umsetzung des Bundespro-
gramms ist die Regiestelle „Demokratie leben!“ im Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben  (BAFzA) 
betraut. Sie ist Bewilligungsbehörde.

(2) Förderanträge sind grundsätzlich zu festgelegten Termi-
nen – die auf der Website des Bundesprogramms bekanntge-
geben werden sollen – zu stellen. Die eingereichten Förder-
anträge werden durch die Regiestelle statistisch erfasst, auf 
Vollständigkeit sowie auf die Einhaltung der Fördervoraus-
setzungen geprüft und fachlich votiert. Die abschließende 
Entscheidung über eine Förderung obliegt dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

(3) Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungs-
bescheid bewilligt. 

(4) Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG), die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlasse-
nen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in 
dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden 
sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 BHO 
zur Prüfung berechtigt.

(5) Alles Weitere regeln individuelle Förderaufrufe.

VIII. Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung bei geförderten Projekten ist eine 
ständige begleitende Aufgabe der Zuwendungsempfängerin/ 
des Zuwendungsempfängers und der Regiestelle. Die Regie-
stelle prüft im Rahmen der bundeshaushaltsrechtlich vorge-
gebenen Erfolgskontrolle begleitend und abschließend, ob 
die mit der Förderung angestrebten Projekt- und Pro-
grammziele erreicht worden sind. Das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wertet die Ergeb-
nisse der begleitenden und abschließenden Erfolgskontrol-
len aus und nimmt eine entsprechende ziel- und ergebnisori-
entierte Steuerung und Weiterentwicklung des Programms 
vor.

IX. Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung

Die geförderten Projekte sollen ab Beginn der Förderung 
wissenschaftlich begleitet werden. Die wissenschaftliche Be-
gleitung untersucht die Umsetzung (unter Berücksichtigung 
der leitenden Prinzipien Gender-, Diversity Mainstreaming 
und Inklusion) sowie Wirkungsmechanismen und erzielte 
Wirkungen der geförderten Projekte und deren Nachhaltig-
keit. Das Bundesprogramm wird aufbauend auf den Ergeb-
nissen der wissenschaftlichen Begleitung durch eine Pro-
grammevaluation evaluiert. Die wissenschaftlichen Beglei-
tungen verpflichten sich zur Zusammenarbeit mit der Pro-
grammevaluation. Hierfür hat die Teilnahme an Abstim-
mungstreffen mit der Programmevaluation, die Übernahme 
von Fragen und Fragebatterien der Programmevaluation bei 
Datenerhebungen der wissenschaftlichen Begleitungen so-
wie die Bereitstellung erhobener Daten für die Programm-
evaluation zu erfolgen. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend greift auf die Ergebnisse von 
wissenschaftlicher Begleitung und Programmevaluation zu-
rück und nimmt eine entsprechende laufende Weiterent-
wicklung des Programms vor.

X. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und ist be-
fristet bis zum 31.12.2024.

Berlin, den 5. August 2019
101-2002-18/006*10

Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Dr. Franziska Giffey
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